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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

es ist wieder so weit. Die turnusmäßige 54.Vollversammlung (VVS) der Fachvereinigung Bowling e.V. (FVB) 
steht demnächst bevor und wird als Präsenzveranstaltung am Freitag, 28.April 2023 um 18.00 Uhr im 
Coubertin - Saal beim Landessportbund Berlin e.V., Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin - Charlottenburg 
stattfinden. Die dazu erstellten schriftlichen Unterlagen (Tagesordnung, Kassen- und Haushaltsunterlagen, 
Anträge usw.) werden mit dieser Intern fristgerecht veröffentlicht. 
 
Der Vorstand meldet sich zu Wort 
 

Wir weisen auf die ab Seite 4 veröffentlichte Mitteilung des FVB - Vorstands hin. 
  
Inhaltsübersicht zu dieser Intern 
 

Der 1.Teil dieser FVB - Intern nach der Vorstandsmitteilung (Seite 6 - 30) beschäftigt sich mit der 
Vollversammlung und enthält die dazu vorliegenden schriftlichen Unterlagen. Einige Berichte werden in der 
VVS mündlich gehalten bzw. werden dort dann die bereits vorliegenden schriftlichen Ausführungen 
gegebenenfalls noch ergänzt. 
 

Der 2.Teil dieser FVB - Intern (Seite 31 - 42) beinhaltet u.a. den Teil 3 einer von der Redaktion gefertigten 
Statistik zu den aktuellen Städteturnieren sowie eine aktualisierte Terminübersicht über nationale und 
internationale Veranstaltungen, die uns gemeldet wurden und bei denen Wettkämpfe im Betriebssport 
Bowling angeboten werden.    
 

FVB - Einzelmeisterschaft 2023 
 

Der 2.Lauf der Einzelmeisterschaft steht unmittelbar bevor. Bisher führen in den einzelnen Gruppen: 
 

Gr.A  Tim Herzmann  Bowlculture   901  225,25 
Gr.A 1  Michele Wolff   BHB 2001   919  229,75 
Gr.A 2  Florian Schoedsack  BA Reinickendorf  981  245,25 
Gr.A 3  Robert Kopp   BC Berlin 2010  844  211,00 
Gr.A 4  Reiner Zimmermann  SG DeTeWe   701  175,25 
Gr.B  Uwe Hahn   G & G    865  216,25 
Gr.C  Klaus Hoffmann  Biotronik   764  191,00 
Gr.D 1  Nicole Kienberg-Engel Spielbank Berlin  807  201,75 
Gr.D 2  Wilma Wuthcke  BA Reinickendorf  715  178,75 
Gr.D 3  Madlen Hoffmann  SG Bayer Berlin  662  165,50 
Gr.E  Sabine Jech-Ciernioch Bosch Hausgeräte  814  203,50 
 

Wir wünschen den 142 Teilnehmenden weiterhin viel Erfolg.  
  
Deutsche Betriebssport - Meisterschaften im Bowling  
 

Wir freuen uns auf die 25.DBM Team und Einzel in Hamburg und das damit verbundene Jubiläum im 
September. Inzwischen haben schon 66 Teams und 323 Einzelstartende gemeldet. Nun steht auch fest, wo 
die 11.DBM im Trio stattfinden wird. Wir freuen uns jetzt schon auf spannende Wettkämpfe in Münster und 
Recklinghausen und bitten die unter www.dbsv-bowling.de veröffentlichte Ausschreibung zu beachten. 
 

FVB - Geschäftsstelle 

 

Die FVB - Geschäftsstelle bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Andrea Portner ist telefonisch im 
HomeOffice montags und donnerstags von 12 - 17 Uhr erreichbar. Wir bitten schon jetzt zu beachten, dass 
die Geschäftsstelle urlaubsbedingt vom 19.Mai 2023 bis einschl. 9.Juni 2023 nicht zu erreichen sein wird.   
 
Redaktionsschluss für FVB - Newsletter und FVB-Intern digital (Änderungen vorbehalten): 

 

Ausgabe        Redaktionsschluss:     Erscheinungstermin 
 

Nr. 04/2023 FVB - Intern   bei Bedarf      bei Bedarf (u.a. VVS - Niederschrift)  
       

Nr. 07/2023 FVB - Newsletter bei Bedarf      bei Bedarf                            
 

        Anita Tronnier 

http://www.dbsv-bowling.de/
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Der Vorstand meldet sich zu Wort! 

Wie bereits berichtet, ist durch den überraschenden Rücktritt unseres langjährigen 

Vorstandsmitglieds Ursula „Uschi“ Protzer die Position einer/s stellvertretenden Vorsitzenden 

seit Dezember unbesetzt. Da der aktuelle Vorstand die traditionelle Zusammenarbeit des 

Zusammenhalts weiter fortgeführt hat, konnten wir die Aufgaben vorübergehend intern 

umverteilen. Uns war jedoch wichtig in einem transparenten und offenen Aufruf Interessierte 

Betriebssportlerinnen und Betriebssportler anzusprechen, um die Position schnellstmöglich 

nachzubesetzen.  

Wir waren gespannt, welche Meldungen daraufhin in der Geschäftsstelle eingehen. Und dies 

waren nun keine Massen, aber trotzdem gab es Menschen, die Ihre Unterstützung in jeglicher 

Art angeboten haben und dafür danken wir sehr. Nun wurde versucht, in Einzelgesprächen 

das Problem der unbesetzten Position im Vorstand zumindest kommissarisch gelöst werden.  

Daher hat der Vorstand auf seiner Sitzung am 03.04.2023 unseren aktiven Betriebssportler 

Wolfgang Haß, Sportwart der aktuell größten BSG in der FVB, aufgrund seiner Bereitschaft 

und Eignung kommissarisch in die Position eines stellv. Vorsitzenden eingesetzt. Wir hoffen 

sehr, dass Wolfgang bei der auf der Tagesordnung der VVS vorgesehenen Wahl auch die 

Mehrheit der Mitglieder finden wird. 

Wir freuen uns sehr, Wolfgang in unserem Team begrüßen zu dürfen, der uns mit viel 

Erfahrung und auch Fachwissen sicherlich weiterhelfen kann. Natürlich darf Wolfgang damit 

nicht weiter im Rechtsausschuss tätig sein. Wir hoffen, auch für diese Position noch 

interessierte Menschen zu finden. 
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Jedoch hielt die Freude wieder einen vollständigen Vorstand als Team zu haben nicht lange 

an. 

Am 05.04.2023 teilte uns Rolf Gräper mit, dass er mit sofortiger Wirkung sein Amt als 

stellvertretender Vorsitzender mit der aktuellen Ressortverteilung Sport aus persönlichen 

Gründen niederlegt.  

 

Wir bedauern diesen Schritt während der laufenden Saison und der noch ausstehenden 

Wettbewerbe sehr, wünschen Rolf für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für die 

geleistete Arbeit. Dies war, nach seiner kommissarischen Benennung im Mai 2022 und der 

Wahl im Juli 2022, ein harter und steiniger Weg, dem er sich gestellt hat.  

 

Nun müssen wir erneut im Vorstand beraten, wie wir das unbesetzte Ressort Sport weiter 

betreuen werden. Bis zu der Vorstandssitzung Anfang Mai 2023 wird das Ressort Sport durch 

Marko Bromann und Wolfgang Haß betreut. 

 

Mit den weiteren Mitgliedern des Vorstands, zusammen mit den Mitgliedern des 

Sportausschusses, werden wir in gewohnter Qualität auch diese Aufgaben meistern.  

 

 

Mit sportlichem Gruß 

Peter Grzeschik 

 

Stellv. Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit 
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                              E I N L A D U N G  

zur 54. ordentlichen Vollversammlung der Fachvereinigung Bowling e.V. 

am Freitag, 28.April 2023 um 18.00 Uhr 

Veranstaltungsort:  Landessportbund Berlin, Manfred-von-Richthofen-Haus,
 Coubertin-Saal, Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin – Charlottenburg 

Der Veranstaltungsort ist mit der U- und S-Bahn gut erreichbar (Bahnhof Olympiastadion). Parkplätze 
stehen in der Nähe zur Verfügung. 

Tagesordnung: 

Außerparlamentarischer Teil:

1. Begrüßung
2. Grußworte der Gäste 
3. Ehrungen 

Tagesordnung der Vollversammlung:

4. Eröffnung, Feststellung der anwesenden Stimmberechtigten, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
der Vollversammlung 

5. Ergebnisniederschrift der 53. ordentlichen Vollversammlung der Fachvereinigung Bowling e.V. 
vom 06.Juli 2022 

6. Tätigkeitsberichte 

a) Vorstand 
b) Ausschüsse 
c) Kassenbericht 
d) Kassenprüferbericht 

7. Aussprache zu den Tätigkeitsberichten 

8. Wahl eines Versammlungsleitenden 

9. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 

10. Wahlen 

a) Vorstandsmitglied für 1 Jahr

b) Nachwahlen Ausschüsse
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11. Anträge 

a) auf Änderung der Satzung 
b) auf Änderung der Ordnungen 
c) Sonstige Anträge 

12. Haushalt 2024 

a) Festsetzung der Beiträge und evtl. Umlagen 
b) ggf. sonstige Beschlüsse mit Auswirkungen auf den Haushalt 
c) Verabschiedung des Haushaltsplans 

13.    Verschiedenes 

Anträge zur Vollversammlung können gemäß § 8.4 der Satzung der Fachvereinigung Bowling e.V. 
schriftlich bis zum 31.März 2023 bei der Geschäftsstelle der FV Bowling e.V., Postanschrift: Postfach 
450243, 12172 Berlin oder per Email: fvb-berlin@t-online.de eingereicht werden. 

Die Sitzungsunterlagen zur Vollversammlung, wie Etatplanung und Beschlussanträge, werden den 
Mitgliedern spätestens bis zum 14. April 2023 fristgemäß zugestellt bzw. in den Medien der FVB 
veröffentlicht. 

Wir freuen uns sehr auf Eure Teilnahme an der Vollversammlung. 

Vorsitzender:       Marko Bromann 

Stellvertretende Vorsitzende:     Dietmar Schmidt 
       Peter Grzeschik 
       Andreas Hahn 
       Rolf Gräper 

Berlin, 15. März 2023 
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  EHRENTAFEL DER FACHVEREINIGUNG BOWLING 2022 / 2023 
 

 

Vorbemerkung: 
 

Die Ehrentafel der FV Bowling ist seit Jahren ein fester Bestandteil der sportlichen Berichterstattung zur FVB - 
Vollversammlung. Sie umfasst diesmal den Zeitraum vom 7.7.2022 bis 28.4.2023. 
 

FVB - Betriebssportmeister 2023:  Zahntechnik Klaproth  
 

Max Schmidt - Pokalsieger 2022:  Zahntechnik Klaproth  
  

Einzelmeisterschaft          2023:    Die Einzelmeisterschaft läuft noch bis nach der VVS 2023 
   

Doppelmeister Gr.A  2022:  Marko Bromann / Alexander Moritz  Carlos 
Doppelmeister Gr.A1  2022:  Florian Schoedsack / Andreas Marhold BA Reinickendorf 
Doppelmeister Gr.A2  2022:  Thomas Haberland / Thomas Lufter  Team Bowl Arena  
Doppelmeister Gr.A3  2022:  Markus Brückner / Bernd Kießig  Rosa Elefanten Berlin 
Doppelmeister Gr.A4  2022:  Hans - Jürgen Quader / Klaus Helmig Rocket Pins 
Doppelmeisterinnen Gr.D 2022:  Nicole Kienberg - Engel / Anja Fränzel Spielbank Berlin 
Doppelmeisterinnen Gr.D2 2022:  Wilma Wuthcke / Regina Stiller  BAR/Bosch Hausgeräte   
Mixedmeister*in Gr.G  2022:  Florentine Burmeister / Sandro Brandt DRV/Zahnt. Klaproth 
Mixedmeister*in Gr.G1 2022:  Stefanie Grabowski / Rolf Gräper  Grzeschik & Müller 
Mixedmeister*in Gr.G2 2022:  Harry Vierhufe / Sabine Jech - Ciernioch Carlos/Bosch Hausg.    
 

Städteturniere:         
 

Beim Städteturnier Hamburg - Berlin im November 2022 gewann Berlin den Herrenwettbewerb. Hamburg 
siegte bei den Damen und den Bonzen. Damit haben beide Städte seit 1967 jeweils 77 Siege erzielt. Das 
Vierstädteturnier Münster - Kiel - Lübeck - Berlin gewann in Berlin Münster, Berlin belegte Platz 4. Hamburg 
hieß der Sieger beim Turnier Hamburg - Rostock - Berlin. Berlin belegte hier den 3.Platz  
 

Deutsche Betriebssport - Meisterschaften:  
 

09.DBM Trio:    1.Platz Gr.A  RASTA (O.Winkelsesser, M.Wienike, T.Schroschk) 
09.DBM Trio:    1.Platz Gr.B/C  Siemens NL Berlin (D.Leinweber, M.Kohls, C.Pakulat)  
09.DBM Trio:    1.Platz Gr.E  BA Reinickendorf / Muli 68 (A.Marhold, A.Tabatabaei, M.Preißer) 
 

24.DBM Team: 1.Platz   RASTA (O.Winkelsesser, M.Wienike, T.Schroschk, S.Schroschk) 
24.DBM Einzel:   1.Platz Gr.A  Tim Herzmann (Bowlculture)  
24.DBM Einzel: 1.Platz Gr.B  Oliver Bärtschi  (DRV Bund) 
24.DBM Einzel  1.Platz Gr.E  Rolf Gräper (Grzeschik & Müller) 
24.DBM Einzel  1.Platz Gr.F2  Detlef Sommer (G & G) 
24.DBM Einzel: 1.Platz Gr.G  Jaqueline Brombosch (Greenhorn 72) 
24.DBM Einzel  1.Platz Gr.M  Beate Albert (Greenhorn 72)  
 

10.DBM Trio:  1.Platz Gr.A  RASTA (O.Winkelsesser, M.Wienike, T.Schroschk) 
10.DBM Trio:         1.Platz Gr.B/C  ADC Krone (M.Born, M.Misun), A.Schiemenz) 
10.DBM Trio:  1.Platz Gr.D  Greenhorn / Sumo (H.Schulz, R.Scheer, J.Walkenhorst) 
10.DBM Trio:  1.Platz Gr.E  BA Reinickendorf / Sparkasse (A.Marhold, A.Tabatabaei, Th.Witt)  
 

17.DBM Doppel: 1.Platz Gr.A/B   Grzeschik & Müller (B.Römer / J.Römer)   
17.DBM Doppel 1.Platz Gr.D   BA Wedding / Sparkasse (H.Fenselau / J.Witt) 
17.DBM Doppel 1.Platz Gr.A/B  Carlos / Grzeschik & Müller (M.Bromann / M.Kauert) 
17.DBM Doppel 1.Platz Gr.B  FG Südwest / WB Allianz Berlin (M.Gutmann / M.Körber) 
17.DBM Doppel  1.Platz Gr.D  Enercity Hannover / GTW (M.Klingebiel / D.Meiners)  
17.DBM Doppel 1.Platz Gr.E    G&G / Bosch (C.Kaczmarek / R.Stiller)  
17.DBM Mixed  1.Platz Gr.A   Sparkasse Bielefeld / Berliner Bank (D.Peste / S.Wallner)  
17.DBM Mixed  1.Platz Gr.A/B  Grzeschik & Müller (S.Grabowski / R.Gräper) 
17.DBM Mixed  1.Platz Gr.B  Berliner Sparkasse (A.Wittig / C.Ligges)   
17.DBM Mixed  1.Platz Gr.B/C  Mauri Münster / Muli 68 (C.Biere / T.Paul) 
17.DBM Mixed  1.Platz Gr.D    Berliner Sparkasse (J.Witt / T.Witt)   
17.DBM Mixed  1.Platz Gr.E  Bosch Hausgeräte (R.Stiller / R.Stiller)   
                   UT 



A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 805,00 €

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vereinskleidung 804,00 €
Büroeinrichtung 1,00 €

Summe A. Anlagevermögen 805,00 €

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.007,08 €

1. Forderungen
Forderungen an Mitglieder 29.007,08 €

II. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten 54.140,81 €
Kasse 50,06 €
LBB 1523353356 7.377,36 €
LBB 6603034873 3.663,96 €
LBB 9320120312 43.049,43 €

Summe B. Umlaufvermögen 83.147,89 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 203,77 €
Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 203,77 €

Summe Aktiva 84.156,66 €

A. Eigenkapital
I. Kapital 23.622,29 €

Kapital 23.622,29 €
5.272,53 €

Summe A. Eigenkapital 28.894,82 €

B. Verbindlichkeiten
828,84 €

Verbindlichkeiten 828,84 €

Summe B. Verbindlichkeiten 828,84 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten -Mitgliedsbeiträge- 49.218,00 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten -sonstige- 5.215,00 €

54.433,00 €

Summe Passiva 84.156,66 €

Fachvereinigung Bowling e.V., Olympiapark Berlin, Hanns-Braun-Str./Adlerplatz, 14053 Berlin

Bilanz Aktiva
31. Dezember 2022

Bilanz Passiva

Summe C. Rechnungsabgrenzungsposten

31. Dezember 2022

II. Jahresergebnis

1. Verbindlichkeiten
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Einnahmen aus ideellem Bereich

Beiträge 53.003,00 €
Spenden 0,00 €
Sonstige Einnahmen 200,00 €

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 53.203,00 €
Kosten ideeller Bereich

anteilige Personalkosten

Gehälter -24.934,31 €
Sozialversicherungsbeiträge -5.030,31 €

Miete Geschäftsstelle -1.563,12 €
Raumnebenkosten -73,44 €

Geschenke, Jubiläen, Ehrungen -113,80 €

Beitrag BSVB -9.776,80 €

Abschreibungen -165,10 €
Büromaterial -564,94 €
Porto, Telefon -676,43 €
Zeitschriften -223,38 €
Wartungskosten Hard- und Software -1.580,42 €
Versicherungsbeiträge -468,26 €
Sitzungsgelder -1.119,27 €
Sonstige Kosten -396,92 €

-46.686,50 €
6.516,50 €

Zinserträge 0,00 €

Nebenkosten des Geldverkehrs -179,10 €
-179,10 €

Einnahmen aus Sportreisen 2.415,00 €
Einnahmen aus sonst. sportlichen Veranstaltungen 7.130,00 €
sonstige Einnahmen aus sportl. Veranstaltungen 5.457,60 €
Erstattungen der Gastmannschaften 4.146,00 €

sonstige Erträge unregelmäßig 300,00 €
19.448,60 €

Ideeller Bereich

Summe Ideeller Bereich

Vermögensverwaltung

Einnahmen der Vermögensverwaltung

Summe Vermögensverwaltung

Zweckbetriebe

Kosten der Vermögensverwaltung

anteilige Raumkosten

Einnahmen aus Zweckbetrieben

Einnahmen sportliche Veranstaltungen

Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben

Fachvereinigung Bowling e.V., Olympiapark Berlin, Hanns-Braun-Str./Adlerplatz, 14053 Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung 

zum 31. Dezember 2022

Kosten Mitgliederpflege

Verbandsbeiträge

sonstige Kosten Ideeller Bereich

Summe Kosten ideeller Bereich

Allgemeine  Einnahmen
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Fachvereinigung Bowling e.V., Olympiapark Berlin, Hanns-Braun-Str./Adlerplatz, 14053 Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung 

zum 31. Dezember 2022

Städtevergleiche, sonstige Turniere -12.083,37 €
Stadtliga/Oberliga/Bezirksliga -1.338,78 €
Max-Schmidt-Pokal -1.103,26 €
Einzel-, Doppel-, Mixedmeisterschaft -4.658,06 €
Schiedsrichterentgelt -1.330,00 €
Reinigung Sportkleidung 0,00 €

-20.513,47 €
-1.064,87 €

5.272,53 €Jahresüberschuss

Kosten des Zweckbetriebes

Kosten des Sportbetriebes

Summe Kosten des Zweckbetriebes

Summe Zweckbetriebe
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Anträge zur Vollversammlung der Fachvereinigung Bowling e.V. am 28.April 2023  
 
Antrag Nr.1 
 
Antragsteller:   Vorstand der FVB 
Antragsinhalt:  Änderung der Satzung in § 8, durch  

Einfügen von Nr. 4 (neu) in die laufende Gliederung. 
 
4. Der Vorstand kann vor der Einberufung einer VVS beschließen, den 
an der VVS teilnahmeberechtigten Personen zu ermöglichen, an der 
VVS ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen. Der 
Vorstand legt die Form der elektronischen Kommunikation bei der 
Teilnahme an der VVS und die Form der Stimmabgabe vor der VVS 
durch Beschluss fest. Eine schriftliche und verdeckte Stimmabgabe ist 
bei einem Vorgehen nach dieser Regelung nicht zulässig. In der 
Einladung zur VVS ist auf diese Beschlüsse hinzuweisen und deren 
Inhalt mitzuteilen. 

 
Begründung: Mit dieser Ergänzung der Satzung erhält der Vorstand der FVB die 

Möglichkeit, digitale VVS durchführen zu können. Diese Option hat sich 
nach den Corona-Erfahrungen als bedeutend erwiesen und ermöglicht 
im Falle der Verhinderung von Präsenzsitzungen digitale 
Vollversammlungen. Diese Option ist vom Gesetzgeber ausdrücklich 
erlaubt, Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Verankerung in 
der Satzung. 

 
 
Antrag Nr.2 
 
Antragsteller Vorstand der FVB 
Antragsinhalt Änderung der Satzung in § 10 Nr. 1 
 
Alte Fassung: 1. Jeder Ausschuss wird von einem Obmann geleitet. Im 

Sportausschuss ist Obmann der von der VVS gewählte Sportwart. Den 
Ausschüssen müssen mindestens drei Mitglieder angehören. Sie 
wählen ihren Obmann. Zusätzlich gehört dem Sportausschuss der von 
der VVS gewählte stellvertretende Sportwart an. 

 
 Wird ersetzt durch  
 
Neue Fassung: 1. Jeder Ausschuss wird von einem Obmann geleitet. Im 

Sportausschuss ist Obmann ein von der VVS gewähltes 
Vorstandsmitglied, welchem nach der Geschäftsverteilung im Vorstand 
das Ressort Sport zugeordnet ist. Alle weiteren Ausschüsse wählen 
ihren Obmann. Den Ausschüssen müssen mindestens drei Mitglieder 
angehören. 

 
Begründung: Die Änderung ist erforderlich wegen der nach der letzten 

Satzungsänderung in § 9 Nr. 1 a) und b) veränderten Struktur des 
Vorstands. Danach wählt die VVS keinen Sportwart direkt in dieser 
Funktion in das Amt, sondern einen stellvertretenden Vorsitzenden in 
den Vorstand. Dieser Stellvertretende Vorsitzende nimmt im Rahmen 
der Geschäftsverteilung im Vorstand die Aufgaben eines Sportwarts 
wahr. 

 



 
 
Antrag Nr.3 
 
Antragsteller Vorstand der FVB 
Antragsinhalt Änderung der Sportordnung (SpO) und der Melde- und 

Beitragsordnung (MO) gemäß den in den Sitzungsunterlagen zur VVS 
zur Verfügung gestellten Unterlagen (SpO und MO in der Fassung vom 
28.4.2023) Die in der Begründung beschriebenen Änderungen der 
SpO und MO werden als ein Gesamtpaket zur Abstimmung gebracht, 
da es Wechselwirkungen zwischen beiden Ordnungen gibt. Die 
Ablehnung einer Ordnung oder einzelner Passagen löst ansonsten ggf. 
unüberschaubare Regelungszusammenhänge auf. 

 
Begründung:  Die Ordnungen bedurften einer grundlegenden Überarbeitung.  
 

In der SpO ist daher eine umfangreiche redaktionelle Überarbeitung 
erfolgt. Sie beinhaltet eine neue Gliederung sowie die Verschiebung 
einiger Passagen in die Meldeordnung, wenn der Regelungsinhalt 
überwiegend meldetechnischen Charakter hat. Außerdem sind an 
zahlreichen Stellen redaktionelle Klarstellungen erfolgt, die den 
bisherigen Regelungsinhalt nicht verändern, aber deutlicher 
wiedergeben sollen. 

 
Inhaltliche Änderungen in der SpO sind: 
 
- Die Neutralisation des 8-Punkte-Systems. Damit haben die 

ligaverantwortlichen Organe und Personen die Möglichkeit, andere 
Punktesysteme zu etablieren. Diese sind vor Saisonstart 
bekanntzugeben. 

 
- Vor- und Nachspielen ist nicht mehr erlaubt. Die Vorbehalte, die 

dies bislang erlaubten, waren nicht handhabbar und auch nicht zu 
überprüfen. Nachspielen ist weiterhin aufgrund höherer Gewalt und 
auf entsprechenden Antrag möglich. 

  
In der MO sind die überwiegend meldetechnischen Regelungen aus 
der SpO eingefügt worden. 
Sie beinhaltet eine neue Gliederung sowie redaktionelle 
Überarbeitungen, die den bisherigen Regelungsinhalt nicht verändern, 
aber deutlicher wiedergeben sollen. 

  
Inhaltliche Änderungen in der MO sind: 
 
- Vereinfachung der Ummeldung eines Spielers und Streichung der 

Zustimmungsvorbehalte der FVB zu einem Spielerwechsel. 
 
- Vereinfachung der Regelungen zu Fusionen und 

Spielgemeinschaften und Streichung der Zustimmungsvorbehalte 
der FVB. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Antrag Nr.4: 
 
Antragsteller: Vorstand der FVB 
Antragsinhalt: Haushalt 2024 (Tagesordnungspunkt 12 der VVS) 
 

1. Der Jahresbeitrag nach § 5.1 der Satzung der FV Bowling e.V. 
beträgt unverändert 26,00 € pro Person. 

 
2. Eine Umlage für das Haushaltsjahr 2024 wird nicht erhoben 

 
Begründung: Der Beitrag wurde 2018 durch Beschluss der Vollversammlung um 

2,00 € auf 26,00 € pro Person und Jahr angehoben. Der Vorstand hat 
diese Beitragserhöhung unter der Voraussetzung, dass die FV Bowling 
in den folgenden Jahren nicht mit unvorhersehbaren Kosten und 
Einbußen z.B. durch erhebliche Mitgliederrückgänge konfrontiert wird, 
für mehrere Jahre garantiert. 

 
 Durch die Pandemiesituation der letzten Jahre verzeichneten wir in 

einigen Bereichen Kostenminderungen insbesondere durch die 
Verschiebung einiger Sportveranstaltungen. Parallel ist aber auch die 
Mitgliederzahl seit 2018 zurückgegangen. Außerdem ist für 2024 mit 
höheren Kosten u.a. bei den Spielgeldern zu rechnen. Dies ist aber 
bisher dennoch kein Grund von der 2018 gegebenen Zusage 
abzuweichen. 

 
 Zur Information weisen wir noch einmal darauf hin, dass der laufende 

Haushalt für das Jahr 2023 bereits in der letzten Vollversammlung im 
Jahr 2022 gebilligt wurde.   

 
 
 
 
 

                          
 
 

                     www.fvb-berlin.de 



Einnahmen aus ideellem Bereich

Beiträge 50.000,00 €
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Gehälter -30.000,00 €

Miete Geschäftsstelle -1.563,12 €
sonstige Raumkosten -200,00 €
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Beitrag BSVB -10.000,00 €
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Versicherungsbeiträge -600,00 €
Sitzungsgelder -1.500,00 €
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Allgemeine Kosten des Sportbetriebes 
Aufwandsentschädigung Aufsichten
sonstige Kosten des Sportbetriebes -500,00 €
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-8.000,00 €
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Verbandsbeiträge

Fachvereinigung Bowling e.V., Olympiapark Berlin, Hanns-Braun-Str./Adlerplatz, 14053 Berlin

Haushaltsplan 2024
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Summe Kosten ideeller Bereich
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Einnahmen der Vermögensverwaltung

Kosten der Vermögensverwaltung

Summe Vermögensverwaltung

Zweckbetriebe
Einnahmen aus Zweckbetrieben

Einnahmen sportliche Veranstaltungen

Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben

Kosten des Sportbetriebes

Summe Kosten des Zweckbetriebes

Summe Zweckbetriebe

Jahresergebnis
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Satzung 

- in der auf der Vollversammlung am 28.04.2023 beschlossenen Fassung - 

§ 1  
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Die Fachvereinigung führt den Namen: "Fachvereinigung Bowling e. V." Sie wurde am 6. Juni 
1968 unter dem Namen Fachverband Bowling gegründet, hat ihren Sitz in Berlin und ist in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg von Berlin unter der Nr. 5581 Nz eingetragen. 
Die Farben der Fachvereinigung sind rot-weiß. 

2. Das Kalenderjahr ist das Geschäftsjahr. 

3. Die Fachvereinigung Bowling e. V. ist Mitglied im Betriebssportverband Berlin e.V. 

§ 2  
Zweck 

1. Die Fachvereinigung Bowling verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist es 
Sporttreibende Gruppen von Betrieben und Behörden (Betriebssportgemeinschaften = BSG) zu 
einer freiwilligen sportlichen Betätigung organisatorisch zusammenzuschließen. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Organisation und Durchführung von 
Wettkämpfen. Dabei tritt die FVB ausdrücklich für einen humanen, manipulations- und 
dopingfreien Sport ein und erkennt die nationalen und internationalen Anti-Doping-
Bestimmungen, insbesondere den Nationalen Anti-Doping-Code und den World-Anti-Doping-Code 
an. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Die Organe des Vereins (§ 6) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

4. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den Angehörigen aller Völker und Rassen 
gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz. 

§ 3  
Mitgliedschaft 

1. Korporative Mitglieder sind: 

a) Bowlingabteilungen der BSGen, die sich jeweils aus dem Zusammenschluss sportfreudiger 
Mitarbeiter eines Betriebes oder einer Behörde gebildet haben; 

b) Bowlingabteilungen der BSGen, die sich auf der Basis von höchstens drei Betrieben oder 
Behörden gebildet haben, denen einzeln die Voraussetzungen fehlen, um für sich allein am 
Sportbetrieb der FVB teilnehmen zu können. 

c) Spielgemeinschaften 
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2. Einzelmitglieder 

a) Der Vorstand kann die Mitgliedschaft von einzelnen Personen zulassen. 

b) Der Vorstand kann nach Zustimmung durch die Vollversammlung (VVS) verdiente Personen 
zu Ehrenmitgliedern ernennen. 

3. Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

Jede Mitgliedschaft (korporative und Einzelmitglieder nach § 3.2.a) ist schriftlich zu beantragen; 
über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

1. Austritt eines korporativen bzw. Einzelmitgliedes. 
2. Auflösung eines korporativen Mitgliedes. 
3. Ausschluss eines korporativen bzw. Einzelmitgliedes. 
4. Wegfall der Voraussetzungen nach § 3.1.b) bei einem korporativen Mitglied. 
5. Tod eines Einzel- bzw. Ehrenmitgliedes. 

Der Austritt ist dem Vorstand der FVB schriftlich zu erklären. Er ist nur zum  30. Juni oder  
31. Dezember möglich. Die Erklärung muss dem Vorstand mindestens sechs Wochen vor dem 
jeweiligen Termin zugegangen sein. 

Die ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen 
der FVB oder eine anteilige Rückzahlung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge. Ihre Verpflichtung 
zur Zahlung von rückständigen Beiträgen, Umlagen usw. bleibt von der Beendigung der 
Mitgliedschaft unberührt. 

§ 4  
Rechte und Pflichten 

1. Allen Mitgliedern stehen nach Maßgabe der Satzung und der von der Vollversammlung 
beschlossenen Ordnungen die gleichen Rechte zu. Sie sind verpflichtet, sich entsprechend der 
Satzung und der sonstigen Bestimmungen der FVB zu verhalten. Die korporativen Mitglieder haben 
das Verhalten ihrer Angehörigen zu vertreten. 

2. Ein Mitglied, das in grober Weise seinen Pflichten zuwiderhandelt oder auf sonstige Weise die 
Interessen der FVB verletzt, kann vom Vorstand ausgeschlossen werden. Ihm ist vor der 
Entscheidung über den Ausschluss Gelegenheit zu geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Der 
vom Vorstand beschlossene Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben und zu 
begründen. 

Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen den Ausschluss schriftlich Einspruch einlegen. Der 
Einspruch muss der Geschäftsstelle der FVB innerhalb von 14 Tagen nach der Bekanntgabe der 
Ausschlussentscheidung zugegangen sein; über ihn hat innerhalb von drei Monaten die VVS, die 
erforderlichenfalls zu diesem Zweck einzuberufen ist, zu entscheiden. Der  Ausschluss ist bis zur 
Entscheidung der VVS vorläufig wirksam. 

§ 5  
Beiträge und Zuwendungen 

1. Die Höhe des Jahresbeitrages und eventueller Umlagen beschließt die VVS mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten. Die Beiträge und Umlagen sind fristgemäß abzuführen. 

2. Etwaige Überschüsse dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

3. Es darf keine Person durch Zuwendungen, die dem Zweck und der Aufgabe der FVB fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
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§ 6  
Verwaltung 

1. Die Organe der FVB sind: 

a) die Vollversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Sportausschuss 
d) der Meldeausschuss 
e) der Rechtsausschuss 
f) der Berufungsausschuss 
g) die Kassenprüfer 

2. Die Mitglieder der Organe nach § 6.1.b) bis § 6.1.g) werden von der VVS jeweils für die Dauer 
von drei Jahren gewählt. 

3. Die Mitglieder der Organe nach § 6.1.b) bis § 6.1.g) haften, wenn sie unentgeltlich tätig sind oder 
für ihre Tätigkeit eine Vergütung erhalten, die jeweils 500 Euro jährlich nicht übersteigt, der FVB 
für einen in der Wahrnehmung ihres Amtes bzw. ihrer Funktion verursachten Schadens nur bei 
Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die Haftung gegenüber 
Mitgliedern der FVB. Ist eine der in Satz 1 aufgeführten Personen einem anderen zum Ersatz eines 
in Wahrnehmung ihrer mit dem Amt bzw. Funktion verbundenen Pflichten verursachten Schadens 
verpflichtet, so kann sie von der FVB die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 

4. Die Ämter in der FVB werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt. Bei Bedarf können Ämter, 
dies gilt insbesondere für den Vorstand, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die 
Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. 

§ 7  
Wählbarkeit 

Wählbar sind die volljährigen Angehörigen der korporativen Mitglieder und Einzelmitglieder nach § 
3.2.a). Sie müssen im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sein. Die Wahl zu mehr als einem Amt ist 
unzulässig. 

§ 8  
Die Vollversammlung 

1. Sie setzt sich zusammen aus: 

a) den stimmberechtigten Delegierten der korporativen Mitglieder 
b) den Einzelmitgliedern 
c) dem Vorstand 
d) den Mitgliedern der Ausschüsse 

Der Vorstand kann zur VVS Gäste einladen. 

2. Jedes korporative Mitglied hat in der VVS eine Stimme. Sie ist von einem Delegierten 
wahrzunehmen. 

3. Die ordentliche VVS tagt einmal im Jahr; sie soll im zweiten Drittel des Jahres stattfinden. Eine 
außerordentliche VVS kann jederzeit einberufen werden. Sie ist einzuberufen, wenn ein Drittel der 
korporativen Mitglieder es unter Angabe des Grundes schriftlich verlangt oder im Falle des § 4.2. 

4. Der Vorstand kann vor der Einberufung einer VVS beschließen, den an der VVS 
teilnahmeberechtigten Personen zu ermöglichen, an der VVS ohne Anwesenheit am 
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Versammlungsort teilzunehmen. Der Vorstand legt die Form der elektronischen Kommunikation 
bei der Teilnahme an der VVS und die Form der Stimmabgabe vor der VVS durch Beschluss fest. 
Eine schriftliche und verdeckte Stimmabgabe ist bei einem Vorgehen nach dieser Regelung nicht 
zulässig. In der Einladung zur VVS ist auf diese Beschlüsse hinzuweisen und deren Inhalt 
mitzuteilen. 

5. Zur VVS ist vom Vorstand mindestens sechs Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung 
schriftlich einzuladen. Die Einladung kann auch im Verbandsorgan der FVB erfolgen. Anträge zur 
Tagesordnung der VVS können von den korporativen Mitgliedern, dem Vorstand und den 
Ausschüssen gestellt werden. Sie sind spätestens vier Wochen vor der VVS schriftlich bei der 
Geschäftsstelle der FV Bowling einzureichen. Diese Anträge sind vom Vorstand mindestens zwei 
Wochen vor der VVS in geeigneter Weise den korporativen Mitgliedern bekannt zu geben. 

6. Jede ordnungsgemäß einberufene VVS ist beschlussfähig. 

7. Die ordentliche VVS nimmt die Berichte des Vorstandes (einschließlich Kassenbericht), der 
Ausschüsse und der Kassenprüfer entgegen. 

8. Die VVS wählt für die Dauer von drei Jahren die Mitglieder des Vorstandes, die Kassenprüfer und 
die Mitglieder der Ausschüsse; sie entscheidet ebenfalls über die Entlastung des Vorstandes, die 
vorliegenden Anträge, die Beiträge nebst evtl. Umlagen und den Haushaltsplan. 

9. Bei Abstimmungen und Wahlen werden Enthaltungen und ungültige Stimmen bei der 
Mehrheitsfindung nicht berücksichtigt. Über Anträge wird mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten beschlossen. Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten. Über die Zulässigkeit von nicht fristgerecht gestellten Anträgen 
entscheidet die VVS mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. 
Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen. 

10.Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhält. In einem 
erforderlichen zweiten Wahlgang sind nur die beiden Kandidaten zugelassen, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 
Stimmen erhält. Die Mitglieder des Vorstandes sind in getrennten Wahlgängen zu wählen. Die 
Mitglieder der übrigen Verwaltungsorgane sind dann in getrennten Wahlgängen zu wählen, wenn 
mindestens zehn Stimmberechtigte es verlangen. 

11.  Auf Wunsch von mindestens zehn Stimmberechtigten ist über Wahlen und Anträge eine geheime 
Abstimmung durchzuführen. 

12.  Die VVS kann ohne vorherige Aussprache besonders verdiente ehemalige Vorsitzende oder 
stellvertretende Vorsitzende der FVB auf Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenvorsitzenden 
ernennen. Ehrenvorsitzende sind für ein Organ der FVB nicht wählbar. 

13.  Über die VVS ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern 
unterzeichnet werden muss. Die Ergebnisniederschrift ist der nächsten VVS zur Genehmigung 
vorzulegen. 
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§ 9  
Der Vorstand 

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) fünf stellvertretenden Vorsitzenden 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. 

3. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind die unter Pkt. 1 aufgeführten Vorstandsmitglieder. 

Gerichtlich und außergerichtlich wird die Fachvereinigung Bowling durch zwei der vorstehend 
genannten Vorstandsmitglieder vertreten. 

4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Verbandes und entscheidet über die Bildung freier 
Rücklagen. Er ist an die Beschlüsse der VVS gebunden. Er kann Verwaltungsanordnungen mit 
verbindlicher Rechtskraft erlassen. Die Geschäftsstellenleitung gehört dem Vorstand mit 
beratender Stimme an. Der Vorstand kann Einzelpersonen jederzeit mit Sonderaufgaben betrauen. 

5. Ehrenvorsitzende können mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teilnehmen. 

6. Vorstands- und Ausschussmitglieder können bei grober Pflichtverletzung durch eine VVS von ihrer 
Funktion abgewählt werden. Hierzu ist innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Vergehens 
eine außerordentliche VVS einzuberufen. In dringenden Fällen kann der Vorstand bis zur VVS das 
Vorstands- oder Ausschussmitglied von seiner Funktion und Aufgabe beurlauben. Im Falle einer 
Abwahl findet eine Nachwahl statt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder eines Ausschusses 
aus anderen Gründen aus seinem Amt aus, kann der Vorstand kommissarisch ein Ersatzmitglied 
einsetzen. Dieses ist auf der nächsten VVS durch Wahl zu bestätigen. 

§ 10  
Ausschüsse 

1. Jeder Ausschuss wird von einem Obmann geleitet. Im Sportausschuss ist Obmann ein von der 
VVS gewähltes Vorstandsmitglied, welchem nach der Geschäftsverteilung im Vorstand das Ressort 
Sport zugeordnet ist. Alle weiteren Ausschüsse wählen ihren Obmann. Den Ausschüssen müssen 
mindestens drei Mitglieder angehören. 

2. Die Aufgaben der Ausschüsse: 

a) Der Sportausschuss regelt den Sportbetrieb nach der Satzung und den sonstigen 
Bestimmungen. 

b) Der Meldeausschuss verfährt nach der Meldeordnung und ist insbesondere für die Erteilung 
von Spielberechtigungen zuständig. 

c) Der Rechtsausschuss entscheidet über Verstöße gegen Ordnungen - soweit sie nicht 
anderen Organen vorbehalten sind - im Rahmen der Rechtsordnung. 

d) Der Berufungsausschuss entscheidet über Berufungen gegen Entscheidungen des 
Rechtsausschusses. 
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§ 11  
Kassenprüfer

Die VVS hat mindestens drei Kassenprüfer zu wählen. Zwei Kassenprüfer haben die Kasse der FVB 
einschließlich der Bücher und Belege mindestens zweimal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch 
zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Der VVS muss ein abschließender 
Kassenprüferbericht vorgelegt werden. 

§ 12  
Auflösung 

1. Die Auflösung der FVB kann nur durch eine eigens dafür einberufene VVS mit Dreiviertelmehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten erfolgen. 

2. Bei Auflösung des Vereins bzw. Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 dieser 
Satzung fällt das Vermögen der Fachvereinigung Bowling, soweit es bestehende Verbindlichkeiten 
übersteigt, dem Betriebssportverband Berlin e.V. (BSVB e.V.) zu, der es ausschließlich und 
unmittelbar zur Förderung des Sports im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat. 

§ 13  
Inkrafttreten

Die Satzung und spätere Änderungen treten mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
Unabhängig von der Eintragung wird ab Beschlussfassung nach der jeweils neuen Fassung verfahren. 
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Sportordnung (SpO)

in der von der VVS am 28.04.2023 beschlossenen Fassung - 

Nachfolgend wird für alle Geschlechter einheitlich der Begriff SPIELER verwandt. 

1 Allgemeines 

1.1 Die Sportordnung (SpO) regelt die Durchführung des Spielbetriebes. Sie ist 
bindend für alle Mitglieder der Fachvereinigung Bowling e.V. (FVB). 

1.2 Die Leitung des gesamten Spielbetriebes obliegt der FVB. 
1.3 Die Abwicklung der Ligaspiele der Stadtliga, Oberliga und Bezirksliga erfolgt 

durch die FVB. 
1.4 Die Abwicklung der Ligaspiele in der 1. und den darunter liegenden Klassen 

liegt in der Hand der sportlichen Leitung der jeweiligen am Spielbetrieb 
teilnehmenden Hallen; diese bedarf der Zustimmung des Sportausschusses. 

1.5 Das Sportjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres. 
Die Ligaspielzeit beginnt im September/Oktober und endet im April/Mai des 
folgenden Jahres. Andere Veranstaltungen der FVB können auch außerhalb der 
Ligaspielzeit stattfinden. 

1.6 Grundsatz: Der Sportausschuss kann in ausreichend begründeten Fällen 
Einzelfallentscheidungen treffen, die von der Sportordnung abweichen. 
Diese Entscheidungen entfalten sowohl für die Zukunft als auch rückwirkend 
keine präjudizierende (vorgreifende) Wirkung für weitere Fälle. 

2 Mannschaften 

2.1 Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Auf Antrag der zuständigen 
sportlichen Leitung der Liga kann für die 1. und die darunter liegenden 
Klassen ein Ligaspielbetrieb mit 5er Mannschaften zugelassen werden. Alle 
übrigen Vorschriften der SpO bleiben davon unberührt. 

2.2 Je Spieltag und je Mannschaft darf höchstens ein Spieler eingesetzt werden, 
der eine Spielberechtigung mit dem Zusatz „Doppelspieler“ gemäß der 
Meldeordnung 3.6 hat. 

2.3 Jeder Spieler einer unteren Mannschaft darf im Laufe der Ligaspielzeit viermal 
in höheren Mannschaften eingesetzt werden, ohne die Spielberechtigung für 
die untere Mannschaft zu verlieren. 
Spieler, die in eine höhere Mannschaft kommen gelten mit dem ersten Wurf 
als eingesetzt. 
Der Einsatz dieses Spielers ist auf dem Spielformular unter der Angabe der 
Mannschaft, für die er gemeldet wurde oder für die er spielberechtigt ist zu 
vermerken. 

2.4 Mit dem fünften Einsatz in einer höheren Mannschaft ist ein Spieler in der 
laufenden Ligaspielzeit nur noch für diese spielberechtigt.  

2.5 Es ist nicht erlaubt, Spieler höherer Mannschaften in unteren Mannschaften 
einzusetzen. 

2.6 Ein Spieler darf an ein und demselben Spieltag nur in einer Mannschaft 
eingesetzt werden.  
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3 Durchführung der Mannschaftsspiele 

3.1 Klasseneinteilung 
3.1.1 Der Spielbetrieb der FVB ist in folgende Klassen eingeteilt: 

Die Stadtliga ist die höchste Spielklasse der FVB. Es folgen Oberliga, 
Bezirksliga, und darunter liegende Klassen. 

3.1.2 In jeder am Spielbetrieb teilnehmenden Halle werden die Mannschaften 
der BSGen/Spielgemeinschaften entsprechend ihrer Spielstärke und der 
Anzahl der vorhandenen Mannschaften in eine 1. und darunter liegende 
Klassen unterteilt. Jede Klasse besteht aus mindestens 6 Mannschaften. 
Jede Klasse kann aus mehreren Gruppen bestehen, die Zuordnung 
erfolgt durch die sportliche Leitung der Halle nach Zahl der freien Plätze. 
Gibt es auf der Halle nur eine Klasse, so ist diese als 1. Klasse zu führen. 

3.1.3 Erstmalig gemeldete Mannschaften können vorbehaltlich freier Plätze in 
die ihrer Spielstärke entsprechende Klasse eingruppiert werden. Die 
Stadtliga, die Oberliga und die Bezirksliga müssen gemäß der Auf- und 
Abstiegsregelung erspielt werden. 

3.1.4 Die Anzahl der Mannschaften für die Stadtliga, die Oberliga und die 
Bezirksliga sowie die Gruppen, in denen sie spielen, wird von der FVB 
festgesetzt. 

3.1.5 Der Sieger der Stadtliga ist Berliner Betriebssportmeister. 

3.2 Auf- und Abstiegsregelung 
3.2.1 Der Auf- und Abstieg zwischen der 1. Klasse und der Bezirksliga, der 

Bezirksliga und der Oberliga, sowie der Oberliga und der Stadtliga wird 
vom Sportausschuss festgelegt und zu Beginn der Ligaspielzeit von der 
FVB bekannt gegeben. 

3.2.2 Der Auf- und Abstiegsmodus zwischen den einzelnen Klassen der 
jeweiligen Halle wird von der zuständigen sportlichen Leitung der Halle 
festgelegt und den Mannschaften sowie der FVB zu Beginn der 
Ligaspielzeit bekannt gegeben. Ein Ligaspielbetrieb ohne Auf- und 
Abstiegsregelung ist nicht zulässig.  

3.2.3 Die Sieger der 1. Klassen in den jeweiligen Hallen nehmen an den 
Aufstiegsspielen zur Bezirksliga teil. 

3.2.4 Nichtwahrnehmung des Aufstiegs 
3.2.4.1 Hat sich eine Mannschaft durch Platzierung oder erfolgreiche 

Teilnahme an einer Aufstiegsrunde für einen Aufstieg qualifiziert 
und nimmt das Aufstiegsrecht nicht in Anspruch, erhält sie in der 
folgenden Saison einen Punktabzug, der in Anlehnung an das 
geltende Punktesystem vor dem aktuellen Saisonbeginn vom 
Sportausschuss festgelegt und von der FVB bekanntgegeben wird. 

3.2.4.2 Das Gleiche gilt, wenn eine Mannschaft vom Sportausschuss bis 
maximal 7 Tage nach Ablauf des Mannschaftsmeldeschlusses für 
die kommende Saison von der FVB die Nachricht erhält, dass sie 
auf Grund des Ausscheidens von Mannschaften als Nachrücker 
aufstiegsberechtigt ist. 
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3.2.4.3 Erfolgt die Mitteilung der FVB später als 7 Tage nach Ablauf des 
Mannschaftsmeldeschlusses für die kommende Saison, kann die 
FVB weitere Mannschaften, die gemäß den Regularien (z.B. als 
Nachrücker einer Aufstiegsrunde) für einen möglichen Aufstieg in 
Frage kommen, das Angebot eines Aufstiegs unterbreiten. Eine 
Ablehnung dieses Angebots ist für die Mannschaft ohne 
Punktabzug für die kommende Saison möglich. 

3.3 Nachweis und Spielformular 
3.3.1 Die Spielberechtigung eines Spielers ist in der 1. und darunter liegenden 

Klassen der sportlichen Leitung der Halle – in der Stadtliga, Oberliga und 
Bezirksliga den nach der Meldeordnung Kontrollberechtigten auf 
Verlangen nachzuweisen. 

3.3.2 Spielformulare werden zur Verfügung gestellt und müssen von den 
Mannschaften selbst ausgefüllt werden. Entscheidend für die 
Spielwertung sind die eingetragenen Spielernamen (Vor- und Zuname) 
und die dazugehörigen Einzelspielergebnisse. Mit den Unterschriften 
eines jeweiligen Mannschaftsmitgliedes werden die Eintragungen im 
Spielformular anerkannt. 

3.4 Das Spiel und die Wertung 
3.4.1 Zu jedem Liga-Spieltag müssen mindestens 50% der Mannschaft den 

Spieltag absolvieren. Für den oder die fehlenden Spieler gibt es wie folgt 
Handicap: 

- in der Stadtliga, Oberliga je 140 Pins 
- in der Bezirksliga und der 1. Klasse je 125 Pins  
- in den darunter liegenden Klassen je 100 Pins 

In der 2. und 3. Klasse gilt dies auch für angetretene Spieler, die im Spiel 
nicht das Handicap-Ergebnis der jeweiligen Klasse erreichen. Die 
Differenz zwischen dem erzielten Ergebnis und dem Handicap wird nur 
dem Mannschaftsergebnis zugerechnet.  

3.4.2 Innerhalb der einzelnen Gruppen spielt jeder gegen jeden. Pro Liga-
Spieltag sind gegen einen Gegner 3 Spiele nach einem vom 
Sportausschuss festgelegten und von der FVB vor Saisonbeginn 
bekanntgegebenem Punkte-System durchzuführen. Endet ein Spiel oder 
eine Gesamtwertung unentschieden, so erfolgt Punkteteilung. 

3.4.3 Die Mannschaft, die nach Abschluss der Ligaspiele die meisten Punkte 
gewonnen hat, ist Gruppensieger. Bei Punktegleichheit mehrerer 
Mannschaften entscheidet die höhere Gesamtpinzahl über die 
Platzierung. 

3.4.4 Die gegeneinander spielenden Mannschaften tauschen nach jedem Feld 
(Frame) die Bahn (amerikanische Spielweise). Die Spiele sind ohne 
Verzögerung zu absolvieren. 

3.4.5 Das Überschreiten der Foullinie wird als Fehlwurf (Foul) gewertet. Bei 
jedem Spiel wird die Foullinien-Anzeige eingeschaltet. Fällt sie auf einer 
oder mehreren Bahnen aus, so ist sie auf allen an dieser Ligagruppe 
beteiligten Bahnen auszuschalten. Auch dann ist ein Überschreiten der 
Foullinie als Fehlwurf zu werten. 

3.4.6 Das Ergebnis jedes einzelnen Wurfes wird von der Computeranlage 
registriert und auf dem elektronischen Spielformular eingetragen. 
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3.4.7 Während des Spieles ist auf die Richtigkeit der Wertung in den aktuell 
angezeigten Frames zu achten. Entspricht die Wertung nicht dem 
tatsächlichen Spielverlauf, ist sie unverzüglich durch manuelle Eingabe 
zu korrigieren. 

3.4.8 Tritt eine Mannschaft nicht an, so fallen die Punkte dem Gegner zu. 
Als Nichtantreten gilt, wenn auch 15 Minuten nach dem angesetzten 
Spielbeginn noch keine 50 % einer für die BSG/Spielgemeinschaft 
spielberechtigten Mannschaft auf den zu bespielenden Bahnen 
anwesend sind, mit dem Spiel begonnen haben und den Spieltag 
absolvieren. 

3.4.9 Sofern eine Mannschaft in Unterzahl (mindestens 50% der 
spielberechtigten Mannschaft) rechtzeitig angetreten ist, können die zu 
spät kommenden Spieler zwischen zwei Möglichkeiten wählen: 

3.4.9.1 entweder sie beginnen in dem gerade gespielten Frame, d.h. von 
dort ab wird gezählt, 

3.4.9.2 oder sie beginnen erst mit dem nächsten Spiel. Die Mannschaft 
erhält dann das entsprechende Handicap. 

3.4.10 Pro Liga-Spieltag darf einmal zu einem beliebigen Zeitpunkt 
ausgewechselt werden. Erfolgt das Auswechseln während eines Spieles, 
so spielt der eingewechselte Spieler mit den erzielten Pins des 
ausgeschiedenen Spielers weiter. Ein ausgeschiedener Spieler darf an 
diesem Spieltag nicht erneut in dieser Liga eingesetzt werden. 

3.4.11 Scheidet ein Spieler während eines Spieles aus und ist kein Ersatz 
möglich, weil kein spielberechtigter Spieler mehr verfügbar ist, oder die 
Auswechslung für diesen Spieltag bereits vollzogen wurde, wird dieses 
Spiel mit dem bisher erzielten Ergebnis gewertet. 

3.4.12 Wird ein Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt, so wird das von 
diesem Spieler erzielte Ergebnis gestrichen, ohne dass das für diese Liga 
geltende Handicap eingesetzt wird. Wäre die Mannschaft ohne diesen 
Spieler mit weniger als 50 % der Mannschaft nicht zum Antritt berechtigt 
gewesen, ist das Mannschaftsergebnis zu streichen, ein Nichtantreten zu 
werten und der Spieltag für den Gegner mit der vollen Punktzahl zu 
werten. 

3.4.13 Werden in einer Mannschaft unter Missachtung der 
Doppelspielerregelung nach 2.2 der SpO nach einem regulären 
Doppelspieler weitere Doppelspieler eingesetzt, so wird das Ergebnis der 
weiteren Doppelspieler gestrichen. 

3.4.14 Zur Kontrolle der Einsätze eines jeden Spielers muss für jede Liga 
regelmäßig eine Durchschnittstabelle erstellt werden. Die Auswertung der 
Spiele muss für alle Spieler der Liga einsehbar sein. 

3.5 Das Vor- und Nachspielen ist nicht gestattet. 
3.5.1 Die FVB kann auf Antrag ein Spiel, zu dem eine Mannschaft aus 

Gründen höherer Gewalt nachweislich nicht antreten konnte, nachspielen 
lassen. 

3.6 Spielstörungen 
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3.6.1 Bei einem Defekt an einem Bahnpaar, der ein Weiterspielen unmöglich 
oder unzumutbar macht, wird das laufende Spiel unter Beibehaltung der 
bis dahin erzielten Ergebnisse abgebrochen, es sei denn, dass der 
Defekt innerhalb von 30 Minuten behoben worden ist oder innerhalb von 
30 Minuten ein Ersatzbahnpaar zur Verfügung gestellt werden kann. 

3.6.2 Ist das Ergebnis bei Spielabbruch durch Auswertung der Aufzeichnungen 
der Computeranlage nicht mehr feststellbar und kommt eine Einigung 
zwischen den Mannschaftskapitänen der unmittelbar Beteiligten 
Mannschaften über die Zwischenstände nicht zu Stande, ist das nicht 
vollendete Spiel neu zu beginnen. 

3.6.3 Nach dem ersten Wurf verrutschte Pins sind in der neuen Position zu 
räumen. Es ist darauf zu achten, dass die zutreffende Wertung auf der 
Anzeige steht. Andernfalls ist die Wertungsanzeige unverzüglich zu 
korrigieren. 

3.6.4 Nach dem ersten Wurf durch die Maschine umgedrückte oder 
abgeräumte Pins (sogenannte Maschinenräumer) sind wieder 
aufzustellen und der 2. Wurf ist auszuführen.  Es ist darauf zu achten, 
dass die zutreffende Wertung auf der Anzeige steht. Andernfalls ist die 
Wertungsanzeige unverzüglich zu korrigieren. 

4 Streichen und Zurückziehen von Mannschaften 

4.1 Eine Mannschaft darf nach viermaligem Nichtantritt den Spielbetrieb in der 
laufenden Saison nicht fortsetzen. Sie verbleibt mit dem aktuellen Ergebnis in 
der Tabelle. 

4.2 Eine von einer BSG/Spielgemeinschaft während der Ligaspielzeit 
zurückgezogene Mannschaft gilt automatisch als Absteiger. 

4.3 Sowohl bei Nichtfortsetzung als auch bei Zurückziehen einer Mannschaft 
werden alle von dieser Mannschaft ausgetragenen Spiele der laufenden 
Runde mit der vollen Punktzahl für die Gegner unter Beibehaltung der dabei 
erzielten Pins gewertet. Abgeschlossene Runden werden wie gespielt 
gewertet. 

5 Sonstige Veranstaltungen der FVB 

5.1 Außerhalb der Ligaspiele werden von der FVB verschiedene Arten von 
Wettkämpfen durchgeführt. Die genauen Bestimmungen sind der jeweiligen 
Ausschreibung zu entnehmen. 
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Melde- und Beitragsordnung (MO)

- in der von der VVS am 28.04.2023 beschlossenen Fassung - 

Nachfolgend wird für alle Geschlechter einheitlich der Begriff SPIELER verwandt. 

1 Die Geschäftsstelle 

1.1 Der Geschäftsstelle der Fachvereinigung Bowling e.V. (FVB) sind alle Meldungen, 
Rechtsbehelfe usw. schriftlich einzureichen. Sie erhalten einen Eingangsvermerk mit 
Datum und werden den zuständigen Ausschüssen bzw. dem Vorstand zugeleitet. Der 
Tag des Eingangs ist in allen Angelegenheiten maßgebend. 

1.2 In der FVB werden Daten aller Spielberechtigten gespeichert. Einsicht in diese Daten 
haben ausschließlich die von der VVS gewählten Mitglieder des Vorstandes und des 
Meldeausschusses, sowie die Obleute der übrigen Ausschüsse und die Angestellten 
der FVB. Zum genannten Kreis gehören auch diejenigen, die nach der Satzung kom-
missarisch vom Vorstand eingesetzt wurden, sofern dies für deren Aufgaben erforder-
lich ist. Alle Einsichtsbefugten sind unter Beachtung des Datenschutzes verpflichtet, 
die Daten nur im Rahmen der Satzung und der sonstigen Bestimmungen der FVB aus-
schließlich für betriebsnotwendige Zwecke zu verwenden. 

1.3 Um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Meldungen zu gewährleisten, ist es erforder-
lich, Änderungen unverzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Dazu gehören z.B.: 

- Anschriftenänderung der BSG/Spielgemeinschaft 
- Änderung zum Status der Spielberechtigung 
- Ergänzung zum Mannschaftsmeldebogen 

1.4 Meldeformalitäten 
1.4.1 Jedes korporative Mitglied der FVB ist verpflichtet, die von der Fachvereinigung Bow-

ling gestellten Meldebögen sorgfältig, vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen 
und termingerecht der Geschäftsstelle einzureichen. 

1.4.2 Werden die Abgabefristen für die von der FVB zur Verfügung gestellten Meldebögen 
(Fusionsverlängerungsantrag, Mannschaftsmeldebogen und Mitgliedermeldebogen) 
nicht eingehalten, ruht die Spielberechtigung der BSG/Spielgemeinschaft. Die 
BSG/Spielgemeinschaft wird davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Bei ruhender 
Spielberechtigung spielt die BSG/Spielgemeinschaft zunächst mit Punkt- und Pinwer-
tung in ihrer Klasse mit, jedoch werden alle von ihr erzielten Pluspunkte und Pins bis 
zum Eingang des Meldebogens in der Geschäftsstelle der FVB nachträglich aber-
kannt. Die von den gegnerischen Mannschaften erzielten Punkte und Pins bleiben 
unberührt. 

1.4.3 Der Mannschaftsmeldebogen muss bis spätestens 31.07. ordnungsgemäß ausgefüllt 
in der Geschäftsstelle der FVB vorliegen.  
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1.4.4 Eine BSG/Spielgemeinschaft kann beliebig viele Mannschaften melden. Alle Mann-
schaften sind jährlich spätestens bis zum 31. Juli namentlich mit dem Mannschafts-
meldebogen der Geschäftsstelle zu melden, wobei alle spielberechtigten BSG/Spiel-
gemeinschaft-Mitglieder einer Mannschaft zugeordnet werden müssen. Die Mann-
schaften sind entsprechend der Klassenzugehörigkeit zu nummerieren, wobei die 
Mannschaft der obersten Spielklasse die erste Mannschaft ist. 

1.4.5 Die Wahl des Spielortes jeder Mannschaft bleibt der BSG/Spielgemeinschaft selbst 
überlassen und wird mit Abgabe der Meldebogen festgelegt. Dies gilt nicht für die 
Mannschaften der Stadtliga / Oberliga / Bezirksliga.  

1.4.6 Ein Hallenwechsel ist nach dem Ende der Ligaspielzeit gestattet. Hierbei besteht kein 
Anspruch auf Eingliederung in die vorher innegehabte Spielklasse. Dies gilt nicht für 
die Mannschaften der Stadtliga / Oberliga / Bezirksliga. 

1.4.7 In den Mitgliedermeldebogen sind alle Mitglieder der BSG/Spielgemeinschaft einzu-
tragen, die für das folgende Jahr eine Spielberechtigung für die Wettbewerbe der 
FVB erhalten sollen. Der Mitgliedermeldebogen muss ordnungsgemäß ausgefüllt bis 
zum 01. 12. des laufenden Jahres in der Geschäftsstelle unter Beifügung der Abmel-
dungen vorliegen. 

1.4.8 Erfolgt die Abgabe des Mitgliedermeldebogens nicht bis zum 01.12. des laufenden 
Jahres, erfolgt durch die FVB eine schriftliche Mahnung mit angemessener Fristset-
zung. Bei Eingang nach Ablauf der Frist wird ein Versäumnisbeitrag in Höhe von 
25,00 EUR fällig. Wenn der Mitgliedermeldebogen und der Versäumnisbeitrag nicht 
spätestens am 31.12. in der Geschäftsstelle vorliegen, ruht die Spielberechtigung der 
BSG/Spielgemeinschaft ab dem 01.01. des folgenden Jahres bis zur Abgabe und Be-
zahlung des Versäumnisbeitrages. 

1.4.9 Spieler, die nach Abgabe des Mannschaftsmeldebogens ohne Mannschaftszuord-
nung nachgemeldet wurden, gehören zu der Mannschaft, in der ihr erster Einsatz er-
folgt. 

1.4.10 Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes im neuen Kalenderjahr dürfen aus jeder 
Mannschaft zwei Spieler in eine untere Mannschaft zurückgemeldet werden. Die 
Rückmeldung hat bei der Geschäftsstelle zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefäl-
len kann die FVB jederzeit über eine Rückmeldung entscheiden. Ein zurückgemelde-
ter Spieler darf für den Rest der Ligaspielzeit nicht in einer höheren Mannschaft ein-
gesetzt werden. 

1.5 Der Jahresbeitrag 
1.5.1 Der Jahresbeitrag ist spätestens bis zum 15.01. eingehend bei der FVB von den 

BSGen/Spielgemeinschaften und den Einzelmitgliedern im Voraus zu entrichten. 
1.5.2 Wird der 15.01. für die Bezahlung nicht eingehalten, wird der Jahresbeitrag durch die 

Geschäftsstelle mit Fristsetzung angemahnt. Bei Nichteinhaltung dieser Frist müssen 
zusätzliche Versäumnisbeiträge bezahlt werden. 

1.5.3 Die Versäumnisbeiträge betragen bei Zahlung 

- vom  01.02. bis 14.02. 25,00 EUR, 
- ab dem 15.02.  50,00 EUR. 
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1.5.4 Wird der Jahresbeitrag und der Versäumnisbeitrag nicht bis Ende Februar entrichtet, 
ruht die Spielberechtigung für die BSG/Spielgemeinschaft und die Einzelmitglieder ab 
dem 1. März bis zur Bezahlung des Jahresbeitrages und des Versäumnisbeitrages 
von 50,00 EUR. 

1.5.5 Der Jahresbeitrag und der Versäumnisbeitrag sind in jedem Fall – also auch bei ru-
hender Spielberechtigung – zu zahlen. 

2 Der Meldeausschuss 

2.1 Der Meldeausschuss bearbeitet insbesondere die Anträge auf Erteilung der Spielbe-
rechtigung nach der Satzung. 

2.2 Die Anmeldung 
2.2.1 Der Antrag auf Erteilung der Spielberechtigung ist unter Verwendung des FVB Spie-

lermeldeformulares oder formlos mit den entsprechenden Angaben an die Geschäfts-
stelle der FVB zu richten. 

2.2.2. Dem Antrag auf Erteilung der Spielberechtigung ist ein zeitgemäßes Lichtbild beizu-
fügen. 

2.2.3. Der Meldeausschuss prüft entsprechend den Bestimmungen der FVB den Antrag und 
veranlasst die Ausstellung eines Spielerpasses oder weist den Antrag zurück. 

2.3 Die Abmeldung 
2.3.1. Aus einer BSG/Spielgemeinschaft ausscheidende Spieler sind unverzüglich abzu-

melden. Die Abmeldung ist an die Geschäftsstelle der FVB vorzunehmen. Der Spie-
lerpass des abgemeldeten Spielers ist an die Geschäftsstelle zurückzusenden. 

2.3.2. Erfolgt die Abmeldung innerhalb des Geschäftsjahres, so besteht nach der Satzung 
kein Anspruch auf Erstattung des restlichen Jahresbeitrages oder auf Übertragung 
auf andere Personen. 

2.4 Soll ein Spieler umgemeldet werden, d.h. wechselt er von einer BSG/Spielgemein-
schaft zu einer anderen innerhalb der FVB, dann muss er von der neuen BSG/Spielge-
meinschaft unter Beifügung des Spielerpasses angemeldet werden. Die bisherige 
BSG/Spielgemeinschaft wird von der Geschäftsstelle über die Ummeldung informiert. 

2.5 Nach einem Zusammenschluss (Fusion) / Bildung einer Spielgemeinschaft entscheidet 
der Sportausschuss über die Ligazugehörigkeit. 

3 Die Spielberechtigung 

3.1 Für alle Spiele der FVB sind nur Spieler spielberechtigt, die einem korporativen Mit-
glied der FVB angehören. 

3.2 Einzelmitglieder sind spielberechtigt für alle Wettbewerbe der FVB mit Ausnahme der 
Mannschaftsspiele. 

3.3 Die vorläufige Spielberechtigung beginnt am Tage der Abgabe der vollständigen Un-
terlagen nach in der Geschäftsstelle. 
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3.4 Die Spielberechtigung wird vom Meldeausschuss mit der Ausgabe des Spielerpasses 
bestätigt oder durch den Meldeausschuss widerrufen. 

3.5 Bei Widerruf wird anstelle der bisherigen erzielten Ergebnisse das in dieser Klasse 
vorgesehene Handicap gewertet. Die FVB unterrichtet die BSG schriftlich vom Wider-
ruf. 

3.6 Besitzt ein Spieler, der einem korporativen Mitglied der FVB angehört, gleichzeitig eine 
Spielberechtigung für einen Bowlingverein, der der DBU oder einem vergleichbaren 
internationalen Verband angehört und wurde er in der vergangenen und/oder in der 
laufenden Saison in einer der beiden höchsten Spielklassen dieses Verbandes einge-
setzt, erhält er eine Spielberechtigung in der FVB mit dem Zusatz „Doppelspieler“. 

3.7 Alle Spieler, die länger als 3 Jahre mit Spielberechtigung demselben korporativen Mit-
glied der FVB angehören, erhalten eine Spielberechtigung ohne den Zusatz „Doppel-
spieler“. 

3.8 Ein umgemeldeter Spieler verliert seine Spielberechtigung für alle Mannschaftsspiele 
bis zum Ende des Sportjahres, wenn er seit Beginn des Sportjahres bereits in Mann-
schaftsspielen in der BSG, von der er abgemeldet wird, eingesetzt wurde. 

4 Kontrolle der Spielberechtigung 

4.1. Die Mitglieder des Melde- und Sportausschusses, des Vorstandes und die sportliche 
Leitung der einzelnen Hallen sind berechtigt, Spielerpasskontrollen vorzunehmen. 

4.2. Für jeden am Spieltag nicht vorgelegten Spielerpass kann ein Verwarnungsgeld von 
2,50 EUR erhoben werden, das sofort zu entrichten ist. 

5 Sonstige Beiträge und Regelungen 

5.1. Ausstellung eines Ersatzpasses EUR  2,00 

5.2. Kostenbeitrag für die Einlegung eines Rechtsbehelfs  
nach § 3.2. Rechtsordnung mit Ausnahme der Verwaltungsorgane  
der FVB und deren Mitglieder EUR 20,00 

5.3. Der Jahresbeitrag ist im Voraus zu entrichten. 
Es ist bei unterjähriger Anmeldung wie folgt zu zahlen. 

- im 1. Quartal = der volle Jahresbeitrag 
- im 2. Quartal = 75 v.H. des Jahresbeitrages 
- im 3. Quartal = 50 v.H. des Jahresbeitrages 
- im 4. Quartal = 25 v.H. des Jahresbeitrages. 



  
 
Übersicht von Januar bis April 2023 
 

Nahtlos schließen wir hiermit an den Rückblick in der FVB - Intern Nr.3 / 2022 an.   
 
 Januar 2023 
 

In Leipzig beginnt das neue Jahr mit der 10.Deutschen Betriebssport Meisterschaft im Trio und vielen 
Medaillen für die Startenden der FVB. Goldmedaillen gehen an RASTA, ADC Krone, Greenhorn/Sumo 
Hannover und BAR/Berliner Sparkasse.  
 
Februar 2023 
 

Philipp Witon (BSG Greenhorn 72) erzielt beim Start der FVB - Stadtliga am 27.2.2023 in der Bowling 
World Berlin 300 Pins.  

 
 März 2023 
 

Mit einem sehr guten Starterfeld von 165 Mixedpaaren, 154 Herren- und 74 Damendoppeln konnte die 
17.DBM Doppel / Mixed in Hamburg an die erfolgreichen Zeiten vor Corona fast nahtlos anknüpfen. Es 
waren insgesamt 63 Medaillen zu gewinnen. Dabei gingen 28,5 Medaillen (10,5 Gold-, 10,5 Silber- und 
7,5 Bronzemedaillen) an Doppel und Mixed mit Teilnehmenden aus der FVB, wobei sich die Doppel und 
Mixed aus verschiedenen BSG´en und überregional zusammensetzen können, was den gesplitteten Anteil 
an den Medaillen erklärt. Das beste Spiel der DBM erzielte Timo König (FA Tempelhof) mit 299 Pins. 

 
 An getrennten Wochenenden fanden diesmal das Doppel- und das Mixedfinale statt. Es siegten:  
 

Gr.A Marko Bromann / Alexander Moritz  Carlos 
Gr.A1 Florian Schoedsack / Andreas Marhold BA Reinickendorf 
Gr.A2 Thomas Haberland / Thomas Lufter  Team Bowl Arena  
Gr.A3 Markus Brückner / Bernd Kießig  Rosa Elefanten Berlin 
Gr.A4 Hans - Jürgen Quader / Klaus Helmig Rocket Pins 
Gr.D Nicole Kienberg - Engel / Anja Fränzel Spielbank Berlin 
Gr.D2 Wilma Wuthcke / Regina Stiller  BA Reinickendorf / Bosch Haustechnik   
Gr.G Florentine Burmeister / Sandro Brandt DRV / Zahntechnik Klaproth     
Gr.G1 Stefanie Grabowski / Rolf Gräper  Grzeschik & Müller    
Gr.G2 Harry Vierhufe / Sabine Jech - Ciernioch Carlos / Bosch Hausgeräte    
 

 
Das Team von Zahntechnik Klaproth gewinnt seine zweite Berliner Betriebssport Meisterschaft als Sieger 
der Stadtliga. Sie konnten damit nach dem Sieg im Max Schmidt - Pokal 2022 auch das begehrte „Double“ 
für sich verbuchen. Am Ende gab es nach dem Finalstart im BowlPlay Tegel einen deutlichen Sieg vor 
Carlos, dem Titelverteidiger Team Bowling World und RASTA, wobei die Reihenfolge auf den Plätzen 2-
4 über die erzielten Pins entschieden wurde.  
 

Am Titelgewinn der Zahntechniker waren mit unterschiedlicher Spielanzahl und in alphabetischer 
Reihenfolge Sandro Brandt, Felix Ehrhardt, Niclas Fieck, Emil Klaus, Benjamin Köhler, Luca Stagnet, 
Patrick Weichert und Robert Weller beteiligt.  

 
April 2023 

 

Die Betriebssportgemeinschaft „Blau-Rot-Wilmersdorf Berlin“ ist am 22.März 1973 in die Fachvereinigung 
Bowling e.V. eingetreten. Sie feiert am 1.April 2023 nunmehr ihr 50jähriges Bestehen. Dazu gratulieren 
wir herzlich und wünschen alles erdenklich Gute sowie weiter viel Freude beim Betriebssport.    

 

Wolfgang Haß wird am 3.April vom Vorstand gem. § 9 Abs. 6 Satz 5 der FVB - Satzung kommissarisch 
als stellvertretender FVB - Vorsitzender eingesetzt. Dies ist auf der nächsten VVS am 28.4.2023 zu 
bestätigen. 
 

Rolf Gräper tritt am 5.April später als stellvertretender Vorsitzender mit dem aktuellen Ressort Sport 
zurück.  
 

                      UT 
 

 



 
 
 
Betriebssport - Termine mit Bowlingwettbewerben        
 
Deutsche Betriebssport - Meisterschaften Bowling 2023/24    
 

Termin   Ort   Sportart    Meldeschluss 
      

07.-10.09.2023 Hamburg  25.DBM Bowling Team Einzel  10.Juli 2023 

04.-07.01.2024 Münster/Recklingh. 11.DBM Bowling Trio   25.November 2023 
07.-10.03.2024 Berlin   18.DBM Bowling Doppel/Mixed Ausschreibung folgt  
 
Der Redaktion mitgeteilte weitere Wettbewerbe / Turniere außerhalb der DBM, bei denen der 
Meldeschluss aktuell noch nicht abgelaufen ist: 
 

Termin:  Ort:  Wettbewerb:              Ausschreibung / Infos 
      

14.05.2023  Hannover 11.Messe-Cup 2023    www.bsv-hannover.de 
27.05./28.05.2023 Berlin  36.Strikebusters-Wanderpokalturnier www.bcstrikebusters.de 
01.06.-03.09.2023 Berlin  Heide Sommerzeit Cup (HSC) 2023  www.kacze-cups.com 
21.09.-24.09.2023 Berlin  Senioren Cup Berlin (SCB) 2023  www.kacze-cups.com 

29./30.09.2023 Berlin  06.DBSV - Bowlingnacht 2023  Ausschreibung folgt 
07.12.-10.12.2023 Leon/Mexiko 04.Weltspiele des Betriebssports  www.worldcompanysport.org 
 

Übersicht über aktuell geplante Termine für 2024ff. 
 

Termin:  Ort:   Veranstaltung:         Meldeschluss: 
 

08.05.-11.05.2024 Kopenhagen  52.BEC – Europameisterschaft       Infos folgen 
18.05.-20.05.2024 Frankfurt (geplant) 50.Internationales Städteturnier        Infos folgen  
Juni 2024  Catania/Italien 05.Weltbetriebssportspiele (WCSG 2024)      Bulletin 1 folgt 
2025   Calvia/Mallorca 25.Europäische Sommerspiele (ECSG 2025)      Bulletin 1 folgt   

2026   Frederikshavn/DK 06.Weltbetriebssportspiele (WCSG 2026)      Bulletin 1 folgt 
2027   Athen/Griechenland 26.Europäische Sommerspiele (ECSG 2027)      Bulletin 1 folgt  
 

Wir verweisen auf Veröffentlichungen u.a. auf der Homepage www.dbsv-bowling.de, www.fvb-berlin.de,   
www.facebook.com/groups/DBMBowling und www.facebook.com/groups/DBSVTurnierausschreibungen 
 
Angebot: 
 

Ihr veranstaltet im Jahr 2023 oder später eine Betriebssport - Veranstaltung im Bowling und freut Euch auf 
möglichst viele Teilnehmende ?  Dann nutzt doch auch unsere - natürlich kostenfreien - Möglichkeiten und 
schickt uns rechtzeitig eine Termininformation („Save the date“) sowie aussagekräftige Unterlagen an die 
Redaktion unter der Mail: anitatronnier@snafu.de   
 

              AT 
 
Letzte Meldung: 
 

Auf der Homepage www.betriebsliga.at liegt eine erste Gruppeneinteilung für die 51.BEC Himmelfahrt in 
Wien vor. Erfahrungsgemäß wird es aber noch Änderungen geben, wobei der Ausrichter wenig Spielraum 
hat, da nur auf einer Bowlinganlage (Plus-Bowling) mit 32 Bahnen gespielt wird.  
 

http://www.bsv-hannover.de/
http://www.bcstrikebusters.de/
http://www.kacze-cups.com/
http://www.kacze-cups.com/
http://www.worldcompanysport.org/
http://www.dbsv-bowling.de/
http://www.fvb-berlin.de/
http://www.facebook.com/groups/DBMBowling
http://www.facebook.com/groups/DBSVTurnierausschreibungen
mailto:anitatronnier@snafu.de
http://www.betriebsliga.at/


 

        FVB - Statistik 2023 (Teil 3) 
 

Kurz entschlossen haben wir das Osterfest genutzt und nach einigen vorangegangenen Nachfragen aus den 
Betriebssportgemeinschaften einen dritten Teil unserer Statistik aufgelegt, der sich mit den derzeit aktuellen 
Städteturnieren beschäftigt. Sollte sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um entsprechende 
Nachricht an die Mailadresse tronnie@snafu.de   
 

Nun wünschen wir aber erst einmal viel Spaß beim Lesen. Sicherlich wird sich der eine oder andere dabei auch 
an das Drumherum bei den Veranstaltungen erinnern. Für diejenigen, die noch nicht so lange in der FVB oder in 
verantwortlicher Position im Verband oder in der BSG sind, eine gute Gelegenheit, auch einmal einen Blick in die 
sportliche Historie zu werfen. Helmut Kohl hat in einer Bundestagsrede am 1.Juni 1995 im Deutschen Bundestag 
einmal gesagt: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht 
gestalten.“  Dies sollten wir auch im Sport immer beherzigen.  
 

Statistik / Historie                                                         
          Internationales Städteturnier      - Städtewertung - 
 
Nr.    Jahr    Ort  1.Platz    2.Platz    3.Platz    
 
01 1973 Berlin  Berlin 10.619 165,9   Frankfurt 10.402  162,5   Hamburg   9.933  155,2 
02 1974 Hamburg Berlin 10.735 167,7   Frankfurt 10.701  167,2   Basel  10.650  166,4 
03 1975 Frankfurt Berlin 11.134 173,9   Frankfurt 10.689  167,0   Hamburg 10.518  164,3 
04 1976 Basel  Basel 10.767 168,2   Frankfurt 10.459  163,4   Berlin  10.349  161,7 
05 1977 Berlin  Berlin 11.374 177,7   Hamburg 10.614  165,8   Frankfurt 10.612  165,8 
06 1978 Lübeck  Berlin 11.084 173,1   Hamburg 10.531  164,5   Frankfurt 10.322  161,2 
07 1979 Hamburg Hamb. 11.458 179,0   Berlin  11.121  173,7   Frankfurt 11.076  173,0 
08 1980 Frankfurt Hamb. 10.917 170,5   Berlin  10.582  165,3   Basel  10.442  163,1 
09 1981 Basel  Berlin 11.145 174,1   Hamburg 10.775  168,3   Frankfurt 10.750  167,9 
10 1982 Lübeck  Berlin 11.087 173,2   Hamburg 10.774  168,3   Lübeck 10.716  167,4 
 
11 1983 Berlin  Berlin 11.705 182,8   Frankfurt 11.614  181,4   Hamburg 11.102  173,4 
12 1984 Hamburg Hamb. 11.101 173,4   Berlin  10.763  168,1   Frankfurt 10.351  161,7 
13 1985 Frankfurt Hamb. 11.710 182,9   Frankfurt 11.596  181,1   Berlin  11.331  177,0 
14 1986 Basel  Hamb. 11.395 178,0   Basel  11.120  173,7   Berlin  11.050  172,6 
15 1987 Lübeck  Berlin 11.536 180,2   Lübeck 11.494  179,5   Hamburg 11.474  179,2 
16 1988 Hamburg Hamb. 11.237 175,5   Lübeck 11.167  174,4   Berlin  11.139  174,0 
17 1989 Berlin  Basel 11.410 178,2   Berlin  11.286  176,3   Lübeck 11.080  173,1 
18 1990 Frankfurt Brem. 11.493 179,5   Frankfurt 11.447  178,8   Basel  11.281  176,2 
19 1991 Bremen Frank. 11.657 182,1   Bremen 11.446  178,8   Berlin  11.410  178,3 
20 1992 Basel  Basel   8.454 176,1   Berlin    8.246  171,7   Hamburg   8.184  170,5 
 
21 1993 Hamburg Hamb. 11.230 175,4   Basel  11.078  173,0   Berlin  11.044  172,5 
22 1994 Lübeck  Brem. 11.091 173,2   Hamburg 11.064  172,8   Lübeck 10.956  171,1 
23 1995 Berlin  Berlin 11.320 176,8   Basel  11.268  176,0   Hamburg 10.694  167,0 
24 1996 Frankfurt Frank. 11.977 187,1   Hamburg 11.654  182,0   Berlin  11.395  178,0 
25 1997 Basel  Basel   9.192 191,5   Bremen   8.906  183,4   Hamburg   8.697  181,1 
26 1998 Bremen Frank. 11.584 181,0   Basel  11.379  177,8   Bremen 11.350  177,3 
27 1999 Hamburg Berlin 11.760 183,7   Hamburg 11.752  183,6   Basel  11.503  179,7 
28 2000 Wien  Wien 14.671 183,3   Hamburg 14.301  178,7   Bremen 14.203  177,5 
29 2001 Berlin  Frank. 16.998 177,0   Wien  16.925  176,3   Berlin  16.892  175,9 
30 2002 Frankfurt Frank. 18.338 191,0   Wien  18.256  190,1   Bremen 17.414  181,3 
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31 2003 Bremen Hamb. 12.070 188,5   Frankfurt 11.910  186,0   Berlin  11.880  185,6 
32 2004 Basel  Wien 14.902 186,2   Berlin  14.654  183,1   Frankfurt 14.483  181,0 
33 2005 Hamburg Hamb. 18.767 195,4   Wien  18.729  195,0   Berlin  18.285  190,4 
34 2006 Wien  Wien 14.576 182,2   Berlin  14.167  177,0   Hamburg 14.167  177,0 
35 2007 Berlin   Wien 17.044 177,5   Frankfurt 17.041  177,5   Berlin  16.723  174,2 
36 2008 Frankfurt Berlin 19.525 203,3   Frankfurt 18.934  197,2   Wien  18.869  196,5 
37 2009 Bremen Brem. 12.584 196,6   Frankfurt 12.277  191,8   Berlin  12.096  189,0 
38 2010 Basel  Frank. 15.549 194,3   Basel  15.157  189,4   Bremen 14.633  182,9  
39 2011 Hamburg Berlin 18.217 189,7   Frankfurt 17.670  184,0   Hamburg 17.631  183,6 
40 2012 Wien  Wien 14.962 187,0   Berlin  14.299  178,7   Frankfurt 14.215  177,6 
 
41 2013 Berlin  Berlin 17.465 181,9   Frankfurt 17.286  180,0   Bremen 16.596  172,8 
42 2014 Frankfurt Frank. 12.054 188,3   Wien  11.924   186,3   Berlin  11.717  183,0 
43 2015 Bremen Berlin 13.887 192,8   Wien  13.794   191,5   Bremen 13.657  189,6 
44 2016 Basel  Berlin   8.531 189,5   Basel    8.528  189,5   Frankfurt   8.110  180,2 
45 2017 Hamburg Berlin 10.529 194,9   Frankfurt 10.526  194,9   Wien  10.504  194,5 
46 2018 Wien  Berlin 10.633 196,9   Wien  10.532  195,0   Frankfurt 10.176  188,4 
47 2019 Berlin  Berlin 10.450 193,5   Wien    9.671  179,1   Frankfurt   9.302  172,2 
48 2022 Delmenhorst Berlin 10.601 196,3   Frankfurt   9.892  183,1   Bremen   9.697  179,5 

 
               Internationales Städteturnier      - BSG - Turnier - 
 
Nr. Jahr Ort      1.Platz           2.Platz          3.Platz____________________ 

 
01 1973 Berlin      Globus Basel 4559  189,9  Lufthansa Ffm 4419  184,1  Fricke&Co.Ffm 4307  179,4 

02 1974 Hamburg   Globus Basel 4293  178,8  Dresdenia Berlin 4175  173,9  Lufthansa Ffm 4150  172,9 

03 1975 Frankfurt   Dresdenia Bln. 4274  178,0  Reemtsma Berlin 4248  177,0  Vereins/Westb. 4152  173,0 
04 1976 Basel      Lufthansa Frankf. 4106  171,0  Ciba Geigy Basel 4004  166,8  CG Klybeck Basel 3992  166,3 

05 1977 Berlin      Sustan Berlin 4388  182,8  Neukölln 61 Bln. 4348  181,1  DASV Berlin 4316  179,8 
06 1978 Lübeck      Frankfurter Volksb. 4161  173,3  Colgate Palm. HH 4115  171,4  KPM Berlin 4106  171,0 

07 1979 Hamburg   Lufthansa Hamburg 4481  186,7  Mitsubishi HH 4429  184,5  Colgate HH 4415  183,9 
08 1980 Frankfurt   Lufthansa Hamburg 4269  177,8  Mitsubishi HH 4240  176,6  BfA Berlin  4158  173,2 

09 1981 Basel     Berliner Bank 4387  182,7  Haspa Hamburg 4386  182,7  Sparkasse Berlin 4248  177,0 

10 1982 Lübeck     BEWAG Berlin 4256  177,3  HEW Hamburg 4252  177,1  Stürmer Berlin 4228  176,1 
 

11 1983 Berlin      Sparkasse Berlin 4860  202,5  Klopfhölzer Berlin 4423  184,2  BAR III Berlin 4412  183,8 
12 1984 Hamburg   Colgate Palmolive 4505  187,7  Postamt 2 I HH 4480  186,6  Postamt 2 II HH 4327  180,2 

13 1985 Frankfurt   Frankf. Volksbk.I 4479  186,6  Henninger Bräu 4466  186,0  Commerzbk. Ffm 4360  181,6 
14 1986 Basel      Henninger Bräu 4449  185,3  CG-Klybeck Basel 4241  176,7  Rotring HH    4230  176,2 

15 1987 Lübeck      Stürmer Berlin 4469  186,2  Dtsche. Bank HH 4359  181,6  Manor Basel 4301  179,2 

16 1988 Hamburg   Handelsbank HL 4446  185,2  Holzmann Ffm. 4388  182,8  Garage Ryser Ba. 4365  181,8 
17 1989 Berlin      IBM Berlin  4471  186,2  BfA 1 Berlin 4442  185,0  Reemtsma Berlin 4336  180,6  

18 1990 Frankfurt   Ryser Garage 4441  185,0  BAC Berlin  4406  183,5  PST Bremen 4369  182,0 
                      KWU Berlin 4369  182,0  

19 1991 Bremen      Sparkasse Berlin 4615  192,3  Ryser Garage 4440  185,0  IBM Berlin  4372  182,2 
20 1992 Basel      Blohm & Voss HH 4278  178,2  Beth Lübeck 4197  174,8  Telefon Basel 4196  174,8 
 

21 1993 Hamburg   Blohm & Voss HH 4360  181,6  Dtsche. Bank HH 4327  180,2  HHA I Hamburg 4281  178,3 

22 1994 Lübeck      Deutsche Bank HL 4329  180,3  Restomat Basel 4267  177,7  IBM Berlin  4265  177,7 
23 1995 Berlin      IBM Berlin  4417  184,0  Wasser 75 Berlin 4329  180,3  Reemtsma Berlin 4310  179,5 

24 1996 Frankfurt   Blohm & Voss HH 4645  193,5  FAG Frankfurt 4640  193,3  Wasser 75 Berlin 4576  190,6 

25 1997 Basel      Roche 1 Basel 4714  196,4  BCB Restomat 4543  189,2  Ryser Garage Ba. 4471  186,2 
26 1998 Bremen      FAG 1 Frankfurt 4542  189,2  Wasser 75 Berlin 4488  187,0  Bonzen Wien 4440  185,0 

27 1999 Hamburg   Wer liefert was HH 4676  194,9  Stadtverw. Ffm 1 4552  189,6  BWVL 1 HH 4525  188,5 
28 2000 Wien      BCB Restomat Bas. 4560  190,0  OMV 2 Wien 4486  186,9  Wasser 75  4483  186,7 

29 2001 Berlin      Grzeschik & Müller 4537  189,0  Roche 1 Basel 4482  186,7  Neckermann Ffm 4433  184,7 

30 2002 Frankfurt   PV Arbeiter Wien 5078  211,5  Bank Austria Wien 4735  197,2  BfA 1 Berlin 4716  196,5 
 

 

 

 
 



 
31 2003 Bremen     BV Thales Hamb. 4740  197,5  BWVL Hamburg 4677  194,8  IBM Berlin  4593  191,3 

32 2004 Basel     Neckermann Ffm 4743  197,6  Eko Bremen 4646  193,5  Möbe-Holzmann 4626  192,7 

33 2005 Hamburg  OMV 1 Wien  4936  205,6  Möbe-Holzm. Ffm 4894  203,9  BV Thales HH 4877  203,2 
34 2006 Wien     Eko Bremen  4692  195,5  BBSV Wien 4526  188,5  BAR Berlin  4428  184,5 

35 2007 Berlin     BfA 1 Berlin  4606  191,9  BV Thales HH 4570  190,4  BSR Berlin  4457  185,7 
36 2008 Frankfurt   BfA 1 Berlin  5330  222,0  Basler Vers. 5056  210,6  Feuerwehr Ffm 5014  208,9 

37 2009 Bremen     Basler Versicherung 4997  208,2  Wienstrom 4941  205,8  Feuerwehr Ffm 4866  202,7 

38 2010 Basel     Basler Versicherung 4996  208,1  Alba-Tilotte Basel 4822  200,9  Wienstrom  4798  199,9 
39 2011 Hamburg  Feuerwehr Frankf. 5004  208,5  Dtsche. Bank HH 4940  205,8  BfA 1 Berlin 4787  199,4 

40 2012 Wien     SG Telekom 1 Wien 4669  194,5  TKD Quelle Berlin 4663  194,2  Siemens H Ffm 4579  190,7 
 

41 2013 Berlin     BfA V Berlin  4871  202,9  Feuerwehr Ffm.   4598  191,5  IBM-Klub 1 Bln. 4577  190,7 
42 2014 Frankfurt   Feuerw. Ffm  4872  203,0  Lufthansa Ffm.    4718  196,5  Genz & Gaffrey 4681  195,0 

43 2015 Bremen     BSAG 3 HB  3904  216,8  Telekom Wien     3828  212,6  Siemens Ho Ffm 3827  212,6 
44 2016 Basel     Die Mobiliar 2 Basel 3732  207,2  Roche 1 Basel     3633  201,8  TKD Quelle 1 3571  198,3 

45 2017 Hamburg  Eiserne Bowl. 4 Bln. 3772  209,5  Telekom Wien     3698  205,4  Basler Versicher. 3690  205,0 

46 2018 Wien     Häuser z. L. Wien 3862  214,5  Wienenergie 1     3711  206,1  OMV 2 Wien 3587  199,2 
47 2019 Berlin     SG Wiener Vorstand 3555  197,5  Lufthansa Ffm.    3536  196,4  Berliner Sparkasse 3530  196,1 

48 2022 Delmenh.  S.-Holzmann 3 Ffm 3640  202,2  Union Str.1 Bln.   3591  199,5  Hamb. Hochbahn 3579  198,8  

 
Gesamtbilanz Städteturnier: 

 

Berlin     20 x  Sieger    8 x Zweiter  13 x Dritter    
Hamburg      9 x  Sieger    8 x Zweiter    9 x Dritter    
Frankfurt      7 x  Sieger  15 x Zweiter  10 x Dritter    
Wien       5 x  Sieger    7 x Zweiter    2 x Dritter 
Basel       4 x  Sieger    6 x Zweiter    4 x Dritter    
Bremen    3 x  Sieger    2 x Zweiter    7 x Dritter 
Lübeck       0 x  Sieger    2 x Zweiter    3 x Dritter 

 
Gesamtbilanz BSG – Turnier: 

 

Berlin   14 x  Sieger            10 x Zweiter  22 x Dritter 
Frankfurt      9 x  Sieger    9 x Zweiter    9 x Dritter 
Hamburg      8 x  Sieger              11 x Zweiter    8 x Dritter 
Basel       8 x  Sieger    9 x Zweiter    6 x Dritter 
Wien       5 x  Sieger    7 x Zweiter    3 x Dritter 
Lübeck       2 x  Sieger    1 x Zweiter    0 x Dritter 
Bremen    2 x  Sieger    1 x Zweiter    1 x Dritter 

 
Bestleistung Einzelspiel Damen: 

 

2013 Madeleine Manns  Basel   277 Pins 
2022 Carina Hügin   Basel   277 Pins 

 
Bestleistung Einzelspiel Herren: 

 

2005 Peter Bernd Möbius  Frankfurt  300 Pins 
2008 Thomas Schmidt  Frankfurt  300 Pins 
2015  Djordje Lindberg  Frankfurt  300 Pins 
2017 Reiner Plein   Bremen  300 Pins 

 
Bestleistung 3er - Serie Damen: 
 

2016 Juliane Rieger   Bremen  744 Pins Schnitt:  248,0 
 

Bestleistung 3er - Serie Herren: 
 

2015 Thomas Zibrowius  Bremen  801 Pins Schnitt:  267,0 
 

 
 
 



 
Bestleistung 4er - Serie Damen:     ( Städtefinale ) 

 

2008 Ruth Doppler   Basel   855 Pins Schnitt:  213,6 
 

Bestleistung 4er - Serie Herren:      ( Städtefinale ) 
 

2008 Karl Richter   Wien   975 Pins Schnitt:  243,7 
 

Bestleistung 6er - Serie Damen:     ( BSG – Turnier ) 
 

2016 Jennifer Rozek  Berlin           1327 Pins Schnitt:  221,1  
 

Bestleistung 6er - Serie Herren:      ( BSG – Turnier ) 
 

2015 Thomas Zibrowius  Bremen  1483 Pins Schnitt:  247,1 
 

In wenigen Wochen steht in Basel das 49.Internationale Städteturnier an, zu dem 14 Berliner Mannschaften 
nach Basel reisen werden. 2024 wird dann das Jubiläumsturnier (50 Jahre) in Frankfurt ausgetragen. 
 
 
  Städteturnier Hamburg - Berlin in der Statistik 
 

Datum         Ort              Herren           Damen             Bonzen 
 

23.07.1967   Berlin           Hamburg                                         
                Kudamm          55959:56942                                
                                                                         

15.10.1967    Hamburg         Berlin                                  
                Millerntor       64257:61257                               
 

01.06.1969    Berlin           Hamburg            Hamburg              
                Kleiststr.       69869:70740           7167: 8112                  
                                                                       

24.05.1970    Hamburg         Hamburg            Hamburg                  
                Millerntor       80028:82341        11876:12897               
                                                                         

20.11.1971    Berlin           Berlin              Berlin 
                Kudamm          42591:39553        10321: 9081          
                                                                        

28.10.1972    Hamburg         Hamburg            Berlin               
                Elbe             39267:39820           9295: 9249          
                                                                    

27.10.1973    Berlin           Berlin              Berlin                    
                Kleiststr.       39152:38714           9678: 9246 
                                                                   

19.11.1974    Hamburg         Hamburg            Berlin                   
                Altona           37465:39364           9229: 9167              
 

13.09.1975    Berlin           Berlin              Hamburg                  
                Hasenheide      39012:37315           9229: 9423            
 

27.11.1976    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Berlin 
                Millerntor       37730:39458           8570: 9486       2930:2556 
 

12.11.1977    Berlin           Berlin              Berlin             Berlin 
                Nordbowling      2000 P. mehr          404 P. mehr 
 

11.11.1978    Hamburg         Berlin              Hamburg           Berlin 
                Wagnerstr.       39901:36678           8498:10075         
                                                         

03.11.1979    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Kleiststr.       41435:38852           9697: 9484       2219:2339 
                                                               

01.11.1980    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Hamburg 
                Wagnerstr.       37487:40113           9215: 9222   
                                                                      

14.11.1981    Berlin           Hamburg            Hamburg           Hamburg  
                Hasenheide      41113:41322           9829:10077       2423:2573 
                                                                    

20.11.1982    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Hamburg 
                Wandsbek        40004:41886           9198: 9638       2876:2921 



        
12.11.1983    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 

                Nordbowling     41599:40247           9571: 9525       3686:3950 
                                                                        

18.11.1984    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Hamburg 
                Millerntor       39518:41735           9681:10050       2631:2656 
 

09.11.1985    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Kleiststr.       40474:40257        10113: 9690       2205:2605 
                                                                         

31.10.1986    Hamburg         Berlin              Berlin             Hamburg 
                Millerntor       40300:40241           9787: 9459       2253:2401 
                                                                       

07.11.1987    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Kudamm          42822:42471        10009: 9730       2456:2618 
 

05.11.1988    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Hamburg 
                Millerntor       39632:41919           9023: 9824       2855:3037 
 

11.11.1989    Berlin           Hamburg            Berlin             Berlin  
                Hasenheide      40927:41550        10054: 9880       2618:2517 
 

17.11.1990    Hamburg         Hamburg            Berlin             Hamburg 
                Wagnerstr.       41280:41321        10079: 9821       2891:3356 
 

10.11.1991    Berlin           Berlin              Berlin             Berlin 
                Hasenheide      41544:40894        10392: 8663       3141:3125 
 

15.11.1992    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Berlin 
                Wagnerstr.       40619:40695           9362: 9528       2968:2914 
 

14.11.1993    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Nordbowling     41093:37419           9817: 9276       2303:2312 
 

13.11.1994    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Hamburg 
                Wagnerstr.       39711:40906           9581: 9935       2938:3220 
 

12.11.1995    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Hasenheide      40828:39031           9824: 8820       2893:2985 
 

10.11.1996    Hamburg         Hamburg            Berlin             Hamburg 
                Wagnerstr.       41527:42412        10288:10091       3845:4135  
 

09.11.1997    Berlin           Berlin              Berlin             Berlin 
                Hasenheide      41085:37874           9889: 9595       3685:3635 
 

08.11.1998    Hamburg         Hamburg            Berlin             Hamburg 
                Wagnerstr.       40451:40653        10242:10071       4303:4540 
 

07.11.1999    Berlin           Berlin              Berlin             Berlin 
                Hasenheide      40679:39999           9622: 9223       2997:2911 
 

12.11.2000    Hamburg         Berlin              Berlin             Hamburg 
                Wagnerstr.       42340:41313           9793: 9719       2924:3416 
 

04.11.2001    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Hasenheide      41884:38809           9833: 9637       2968:3002 
 

10.11.2002    Hamburg         Berlin              Hamburg           Hamburg 
               Wagnerstr.      42508:40357           9420: 9662       2888:2979 
 

09.11.2003    Berlin           Berlin              Hamburg           Berlin 
                Nordbowling     42453:41617           9615: 9666       3495:3415 
 

14.11.2004    Hamburg         Berlin              Berlin             Hamburg 
           Wagnerstr.      43372:42552        10015: 9819       3113:3720  

 

13.11.2005    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 
                Hasenheide      42615:41061        10107: 9867       2883:2966 
 

12.11.2006    Hamburg         Hamburg            Berlin             Hamburg 
                Wagnerstr.       40843:41564           10056: 9861       2779:2969 
  

 



 
04.11.2007    Berlin           Berlin              Berlin             Hamburg 

                Hasenheide      43134:40002         9862: 9671       2857:3079 
 

09.11.2008    Hamburg         Hamburg            Hamburg           Hamburg 
                Wandsbek        41456:42497           9515:9956           3104:3233 
 

15.11.2009    Berlin           Berlin              Hamburg           Berlin 
                Hasenheide      45121:40120    9679:9983            3206:3039 
 

14.11.2010    Hamburg         Berlin              Hamburg           Hamburg 
                Wandsbek        45853:42477        9961:10107       3079:3182 
 

13.11.2011  Berlin   Berlin   Hamburg  Berlin 
    Hasenheide  43866:39475  9821:9992  2992:2917 
 

11.11.2012  Hamburg  Berlin   Hamburg  Hamburg 
    Wandsbek  42978:41924  10062:10486  2974:3070 
 

10.11.2013  Berlin   Berlin   Berlin   Hamburg 
    Bowlplay  43230:40921  9938:9859  2295:2595 
 

09.11.2014  Hamburg  Hamburg  Berlin   Hamburg 
    Wandsbek  33807:34252  10064:9975  2429:2598 
 

08.11.2015  Berlin   Berlin   Berlin   Hamburg 
    Hasenheide  35181:32883  10183:9339  2474:2612 
 

06.11.2016  Hamburg  Berlin   Hamburg  Berlin 
    Wandsbek  32101:32025  9993:10055  2496:2397 
 

12.11.2017  Berlin   Berlin   Berlin   Berlin 
    Hasenheide  32107:31433  7965:7624  2485:2401 
 

11.11.2018  Hamburg  Hamburg  Berlin   Hamburg 
    Wandsbek  34509:34989  8204:8203  1924:2038 
 

03.11.2019  Berlin   Berlin   Hamburg  Berlin  
    Hasenheide  34826:31950  8844:8912  2404:2235 
 

2020   wegen der Coronapandemie abgesagt 
 

14.11.2021  Hamburg  Hamburg  Hamburg  Hamburg 
    Wandsbek  33313:34199  8035:8927  1840:1932  
 

 13.11.2022  Berlin   Berlin   Hamburg  Hamburg 
    Hasenheide  32479:30949  7743:8020  1797:1865 
 

Gesamtbilanz:         77 Siege   Hamburg         77 Siege   Berlin 
 

Herren:       Hamburg        22 x gewonnen         Berlin      33 x gewonnen 

Damen:        Hamburg        23 x gewonnen         Berlin      30 x gewonnen 

Bonzen:       Hamburg        32 x gewonnen         Berlin      14 x gewonnen 
   

Turnierrekorde: 
 

6er - Serie Herren:      Hendrik Voss       Hamburg      1.419 Pins 2005  

6er - Serie Damen:      Meike Vogel      Hamburg    1.385 Pins 2021 

3er - Serie Bonzen:     Ralf Urban        Berlin            665 Pins 2009 

Bestes Spiel Herren:    Andreas Hahn       Berlin            300 Pins 2010 

Bestes Spiel Damen:     Birgit Kaminski     Hamburg    266 Pins 2011 

Bestes Spiel Bonzen:    Wolfgang Großmann Hamburg    273 Pins 2017   
 

Stand: 13.November 2022    
 
 
 
 



 

         Turniersieger der Bowling - Vierstädte -Turniere 1980 - 2022   
 

   1980 in Berlin      1. Kiel                              29.307 Pins     162,8 
   1981 in Münster     1. Lübeck  11 Punkte     20.035 Pins     167,0 
   1982 in Kiel        1. Münster  17 Punkte     24.291 Pins     161,9 
   1983 in Lübeck      1. Münster  12 Punkte     19.099 Pins     159,2 
   1984 in Berlin      1. Kiel         15 Punkte     24.940 Pins     166,3 
  1985 in Münster     1. Münster  12 Punkte     20.310 Pins     169,3 
   1986 in Lübeck      1. Lübeck  11 Punkte     20.425 Pins     170,2 
   1987 in Münster     1. Kiel         12 Punkte     20.421 Pins     170,2 
   1988 in Kiel        1. Kiel         16 Punkte     24.621 Pins     164,1 
   1989 in Berlin      1. Lübeck  17 Punkte     24.858 Pins     165,7 
 

   1990 in Lübeck      1. Lübeck  12 Punkte     19.523 Pins     162,7 
   1991 in Berlin      1. Berlin  14 Punkte     25.086 Pins     167,2 
   1992 in Kiel        1. Kiel        17 Punkte     25.280 Pins     168,5 
   1993 in Lübeck      1. Kiel   12 Punkte     19.940 Pins     166,2 
   1994 in Recklinghausen  1. Münster  15 Punkte     24.559 Pins     163,7 

   1995 in Kiel        1. Kiel   16 Punkte     25.781 Pins     171,9 
   1996 in Berlin (Hasenheide) 1. Kiel   15 Punkte     24.939 Pins     166,3 
   1997 in Lübeck      1. Münster  12 Punkte     19.237 Pins     160,3 
   1998 in Recklinghausen  1. Lübeck  14 Punkte     23.990 Pins     159,9 
   1999 in Kiel        1. Kiel   19 Punkte     25.358 Pins     169,1 
 

   2000 in Berlin (Hasenheide)  1. Berlin  16 Punkte     25.005 Pins     166,7 

   2001 in Lübeck      1. Berlin  12 Punkte     20.150 Pins     167,9 
   2002 in Recklinghausen    1. Kiel   14 Punkte     24.313 Pins     162,1 
   2003 in Kiel        1. Berlin       16 Punkte     25.792 Pins     171,9 

   2004 in Berlin (Hasenheide)  1. Berlin  18 Punkte     26.312 Pins     175,4 
   2005 in Lübeck      1. Berlin  16 Punkte     25.778 Pins     171,9 

   2006 in Münster     1. Berlin  15 Punkte     24.896 Pins     166,0 
   2007 in Kiel    1. Münster  15 Punkte     25.291 Pins     168,6 
   2008 in Berlin (BowlArena) 1. Berlin  18 Punkte     27.154 Pins     181,0 

  2009 in Lübeck   1. Berlin  16 Punkte     24.810 Pins     165,4 
 

   2010 in Münster   1. Münster  15 Punkte     25.315 Pins     168,8 
   2011 in Kiel    1. Kiel   14 Punkte     25.666 Pins     171,1  
   2012 in Berlin (BowlPlay)  1. Berlin  16 Punkte  26.732 Pins     178,2 

   2013 in Lübeck   1. Lübeck  17 Punkte  25.027 Pins     166,8 
   2014 in Münster   1. Münster  17 Punkte  26.502 Pins     176,6 

   2015 in Kiel    1. Kiel   17 Punkte  24.122 Pins     160,8 
   2016 in Berlin (Bowlingarena) 1. Berlin  15 Punkte  25.064 Pins     167,0 

   2017 in Lübeck   1. Lübeck  18 Punkte  23.840 Pins     158,9 
   2018 in Münster   1. Münster  17 Punkte  26.243 Pins     174,9 
   2019 in Kiel    1. Kiel   17 Punkte  24.256 Pins     161,7 

 2020, 2021 wegen Corona ausgefallen 
 2022 in Berlin (Bowling World)  1. Münster  17 Punkte  20.239 Pins     168,6 
 

 
Bestes Spiel Damen:     Sigrun Boje       BSV Kiel     2008 in Berlin          256 Pins 

Beste Serie Damen:      Alexandra Noffke BSV Kiel   2014 in Münster    1.173 Pins 
     Ulla Lutte  BSV Münster  2014 in Münster    1.173 Pins 

Mannschaft Damen:       Mannschaft der   FVB Berlin   1991 in Berlin      1.028 Pins 
 

Bestes Spiel Herren:    Werner Basner BSV Münster  2012 in Berlin          279 Pins 
Beste Serie Herren:     Kalle Flohr  BSV Münster  2014 in Münster    1.355 Pins 
Mannschaft Herren:      1.Mannschaft der FVB Berlin   2015 in Kiel      1.135 Pins 

 

Mannschaften Gesamt: Mannschaften der  FVB Berlin   2008 in Berlin      181,0 Pins  
 

 

Bisher wurden insgesamt 3.834.491 Pins erzielt, dies entspricht einem Turnierschnitt von 
162,20 Pins in 23.640 Spielen. 

 

                                     



 

Turnierplatzierungen: 
 

BSV Kiel        13 x 1.Platz   13 x 2.Platz    9 x 3.Platz       6 x 4.Platz 
FVB Berlin      11 x 1.Platz    12 x 2.Platz    5 x 3.Platz  13 x 4.Platz 

BSV Münster     10 x 1.Platz      9 x 2.Platz    9 x 3.Platz  13 x 4.Platz 
BSV Lübeck        7 x 1.Platz      7 x 2.Platz        18 x 3.Platz         8 x 4.Platz 
BSV Hannover      0 x 1.Platz      0 x 2.Platz    0 x 3.Platz    1 x 4.Platz 

 
 

         Städteturnierrekorde Hamburg - Rostock - Berlin 
 

 
Gruppe A: 

 

 

Beste Serie Damen:  aus:   Datum:  in:  Pins: 
Martina Gebert  Hamburg  18.8.02  Rostock     1.030 

 
 

Bestes Spiel Damen 
Birgit Gauert - Nüschen Hamburg  18.8.12  Berlin      245 

 

 

Bestes Spiel Herren 
Klaus Patzelt   Rostock  14.8.99  Rostock      277 

 

 

Beste Serie Herren 
Günter Heiser   Berlin   14.8.10  Hamburg     1.213 

 

 

Beste Teamserie (5er): Hamburg 1  14.8.10  Hamburg 4.804 
Beste Teamserie (3er): Rostock 1  20.8.22  Hamburg 2.686 

 

 
Gruppe B: 

 

 

Beste Serie Damen:         
Bärbel Suhl       Rostock  15.8.09  Berlin       953 

 

 

Bestes Spiel Damen: 
Gisela Fehling   Berlin   12.8.00  Berlin       235 

 

 

Bestes Spiel Herren: 
Reiner Alisch   Rostock  15.8.09  Berlin       278 
Horst Fleck   Rostock  14.8.10  Hamburg      278 

 

 

Beste Serie Herren: 
Horst Fleck   Rostock  14.8.10  Hamburg     1.025 

 

 

Beste Teamserie (5er): Rostock 3  15.8.09  Berlin  4.576 
Beste Teamserie (3er): Rostock 3  20.8.22  Hamburg 2.443 

 

 
Gruppe C: 

 

 

Beste Serie Damen:         
Sabine Seth      Hamburg  20.8.22  Hamburg       816 

 

 

Bestes Spiel Damen: 
Marianne Schwienke-Kielbl. Berlin   20.8.22  Hamburg       186 

 

 

Bestes Spiel Herren: 
Rainer Sandhoff  Rostock  20.8.22  Hamburg       236 

 

 

Beste Serie Herren: 
Herbert Baier   Rostock  20.8.22  Hamburg 898 

 

Beste Teamserie (3er): Rostock 6  20.8.22  Hamburg 2.515  
 
 
 
 



 
Bisherige Turniersieger: (16 x Rostock, 12 x Hamburg, 3 x Berlin) 

 
 

 
1990    Berlin     Pinwertung    9.794 Pins 
1991    Hamburg    16 Punkte  16.518 Pins 
1992    Rostock    19 Punkte  16.548 Pins 
1993    Rostock    15 Punkte  16.981 Pins 
1994    Rostock  6 Sp.   19 Punkte  21.196 Pins 
1995    Rostock    17 Punkte  16.832 Pins 
1996    Rostock  6 Sp.   19 Punkte  20.380 Pins 
1997    Rostock    14 Punkte  16.224 Pins 
1998    Rostock    17 Punkte  16.983 Pins 
1999    Hamburg    15 Punkte  16.844 Pins 

 
2000    Berlin     16 Punkte  16.612 Pins 
2001    Hamburg    18 Punkte  16.309 Pins 
2002    Rostock    16 Punkte  17.474 Pins 
2003    Rostock    18 Punkte  17.004 Pins 
2004    Hamburg    16 Punkte  16.834 Pins 
2005    Rostock    16 Punkte  16.406 Pins 
2006    Berlin     17 Punkte  17.096 Pins 
2007    Hamburg    17 Punkte  17.155 Pins 
2008    Hamburg    16 Punkte  17.026 Pins 
2009    Hamburg    15 Punkte  16.969 Pins 

 
2010    Rostock    17 Punkte  17.731 Pins 
2011    Rostock    19 Punkte  16.727 Pins 
2012    Hamburg    16 Punkte  17.301 Pins 
2013    Hamburg    19 Punkte  16.214 Pins 
2014    Hamburg    17 Punkte  17.473 Pins 
2015    Rostock    17 Punkte  16.072 Pins 
2016    Rostock    19 Punkte  17.300 Pins 
2017    Hamburg    17 Punkte  17.021 Pins  
2018    Rostock    18 Punkte  15.660 Pins 
2019    Rostock    17 Punkte  17.008 Pins   
 

2020, 2021   wegen der Coronapandemie ausgefallen 
 

2022    Hamburg 3 Gruppen Trios 26 Punkte  14.302 Pins 
     

 
Kurzer Blick zurück: 
 

Im Zuge der politischen Entwicklung im Jahre 1990 wurde die Idee geboren, ein Städteturnier Hamburg – 
Berlin (Ost) und Berlin (West) ins Leben zu rufen. Am 25.August 1990 war es dann so weit. Im BKC 
Ollenhauerstr. trafen sich 8 Mannschaften und spielten den 1.Turniersieger aus, der Berlin (Ost) hieß. 
Nach dem Wettkampf setzten sich die Delegationsleiter Wolfgang Großmann (HH), Horst Fleck (HRo),   
Dr.Peter Hilgetag (Berlin-Ost) und Uwe Tronnier zusammen und beschlossen, dass ab 1991 vier 
Mannschaften pro Stadt antreten sollten, wobei Gesamtberlin mit 20 Spielenden antreten wird, die sich 
paritätisch aus 10 Spielenden aus dem derzeit westlichen Teil und 10 aus dem aktuellen östlichen Teil 
zusammensetzen sollen. Dieser freundschaftliche Beschluss hat bis zum heutigen Tag Bestand. Ein Dank 
geht insbesondere an Siegfried Kloß, der sich seit Jahrzehnten um die Spielenden aus dem ehemals 
östlichen Teil der Hauptstadt kümmert. Dies wird auch beim 32.Städteturnier nicht anders sein.   
 
            Uwe Tronnier 
 
 



       Die FVB im Internet 

       Homepage   :    

www.fvb-berlin.de          

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Facebook 

www.facebook.com/F.V.B.Berlin    

                                             

www.facebook.com/groups/FVBBerlinSportbetriebDownloads 

                                              

www.facebook.com/groups/FVBBerlinDiesundDas  

   

http://www.fvb-berlin.de/
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	                              EINLADUNG
	zur 54. ordentlichen Vollversammlung der Fachvereinigung Bowling e.V.
	am Freitag, 28.April 2023 um 18.00 Uhr
	Tagesordnung:

	Satzung
	3. Die Fachvereinigung Bowling e. V. ist Mitglied im Betriebssportverband Berlin e.V.
	Sportordnung (SpO)
	in der von der VVS am 28.04.2023 beschlossenen Fassung -
	Nachfolgend wird für alle Geschlechter einheitlich der Begriff SPIELER verwandt.
	1 Allgemeines
	1.1 Die Sportordnung (SpO) regelt die Durchführung des Spielbetriebes. Sie ist bindend für alle Mitglieder der Fachvereinigung Bowling e.V. (FVB).
	1.2 Die Leitung des gesamten Spielbetriebes obliegt der FVB.
	1.3 Die Abwicklung der Ligaspiele der Stadtliga, Oberliga und Bezirksliga erfolgt durch die FVB.
	1.4 Die Abwicklung der Ligaspiele in der 1. und den darunter liegenden Klassen liegt in der Hand der sportlichen Leitung der jeweiligen am Spielbetrieb teilnehmenden Hallen; diese bedarf der Zustimmung des Sportausschusses.
	1.5 Das Sportjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres. Die Ligaspielzeit beginnt im September/Oktober und endet im April/Mai des folgenden Jahres. Andere Veranstaltungen der FVB können auch außerhalb der Ligaspielzeit stattfinden.
	1.6 Grundsatz: Der Sportausschuss kann in ausreichend begründeten Fällen Einzelfallentscheidungen treffen, die von der Sportordnung abweichen.
	Diese Entscheidungen entfalten sowohl für die Zukunft als auch rückwirkend keine präjudizierende (vorgreifende) Wirkung für weitere Fälle.

	2 Mannschaften
	2.1 Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Auf Antrag der zuständigen sportlichen Leitung der Liga kann für die 1. und die darunter liegenden Klassen ein Ligaspielbetrieb mit 5er Mannschaften zugelassen werden. Alle übrigen Vorschriften der SpO bleiben davon unberührt.
	2.2 Je Spieltag und je Mannschaft darf höchstens ein Spieler eingesetzt werden, der eine Spielberechtigung mit dem Zusatz „Doppelspieler“ gemäß der Meldeordnung 3.6 hat.
	2.3 Jeder Spieler einer unteren Mannschaft darf im Laufe der Ligaspielzeit viermal in höheren Mannschaften eingesetzt werden, ohne die Spielberechtigung für die untere Mannschaft zu verlieren.
	Spieler, die in eine höhere Mannschaft kommen gelten mit dem ersten Wurf als eingesetzt.
	Der Einsatz dieses Spielers ist auf dem Spielformular unter der Angabe der Mannschaft, für die er gemeldet wurde oder für die er spielberechtigt ist zu vermerken.
	2.4 Mit dem fünften Einsatz in einer höheren Mannschaft ist ein Spieler in der laufenden Ligaspielzeit nur noch für diese spielberechtigt. 
	2.5 Es ist nicht erlaubt, Spieler höherer Mannschaften in unteren Mannschaften einzusetzen.
	2.6 Ein Spieler darf an ein und demselben Spieltag nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. 

	3 Durchführung der Mannschaftsspiele
	3.1 Klasseneinteilung
	3.1.1 Der Spielbetrieb der FVB ist in folgende Klassen eingeteilt:Die Stadtliga ist die höchste Spielklasse der FVB. Es folgen Oberliga, Bezirksliga, und darunter liegende Klassen.
	3.1.2 In jeder am Spielbetrieb teilnehmenden Halle werden die Mannschaften der BSGen/Spielgemeinschaften entsprechend ihrer Spielstärke und der Anzahl der vorhandenen Mannschaften in eine 1. und darunter liegende Klassen unterteilt. Jede Klasse besteht aus mindestens 6 Mannschaften. Jede Klasse kann aus mehreren Gruppen bestehen, die Zuordnung erfolgt durch die sportliche Leitung der Halle nach Zahl der freien Plätze. Gibt es auf der Halle nur eine Klasse, so ist diese als 1. Klasse zu führen.
	3.1.3 Erstmalig gemeldete Mannschaften können vorbehaltlich freier Plätze in die ihrer Spielstärke entsprechende Klasse eingruppiert werden. Die Stadtliga, die Oberliga und die Bezirksliga müssen gemäß der Auf- und Abstiegsregelung erspielt werden.
	3.1.4 Die Anzahl der Mannschaften für die Stadtliga, die Oberliga und die Bezirksliga sowie die Gruppen, in denen sie spielen, wird von der FVB festgesetzt.
	3.1.5 Der Sieger der Stadtliga ist Berliner Betriebssportmeister.

	3.2 Auf- und Abstiegsregelung
	3.2.1 Der Auf- und Abstieg zwischen der 1. Klasse und der Bezirksliga, der Bezirksliga und der Oberliga, sowie der Oberliga und der Stadtliga wird vom Sportausschuss festgelegt und zu Beginn der Ligaspielzeit von der FVB bekannt gegeben.
	3.2.2 Der Auf- und Abstiegsmodus zwischen den einzelnen Klassen der jeweiligen Halle wird von der zuständigen sportlichen Leitung der Halle festgelegt und den Mannschaften sowie der FVB zu Beginn der Ligaspielzeit bekannt gegeben. Ein Ligaspielbetrieb ohne Auf- und Abstiegsregelung ist nicht zulässig. 
	3.2.3 Die Sieger der 1. Klassen in den jeweiligen Hallen nehmen an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga teil.
	3.2.4 Nichtwahrnehmung des Aufstiegs
	3.2.4.1 Hat sich eine Mannschaft durch Platzierung oder erfolgreiche Teilnahme an einer Aufstiegsrunde für einen Aufstieg qualifiziert und nimmt das Aufstiegsrecht nicht in Anspruch, erhält sie in der folgenden Saison einen Punktabzug, der in Anlehnung an das geltende Punktesystem vor dem aktuellen Saisonbeginn vom Sportausschuss festgelegt und von der FVB bekanntgegeben wird.
	3.2.4.2 Das Gleiche gilt, wenn eine Mannschaft vom Sportausschuss bis maximal 7 Tage nach Ablauf des Mannschaftsmeldeschlusses für die kommende Saison von der FVB die Nachricht erhält, dass sie auf Grund des Ausscheidens von Mannschaften als Nachrücker aufstiegsberechtigt ist.
	3.2.4.3 Erfolgt die Mitteilung der FVB später als 7 Tage nach Ablauf des Mannschaftsmeldeschlusses für die kommende Saison, kann die FVB weitere Mannschaften, die gemäß den Regularien (z.B. als Nachrücker einer Aufstiegsrunde) für einen möglichen Aufstieg in Frage kommen, das Angebot eines Aufstiegs unterbreiten. Eine Ablehnung dieses Angebots ist für die Mannschaft ohne Punktabzug für die kommende Saison möglich.


	3.3 Nachweis und Spielformular
	3.3.1 Die Spielberechtigung eines Spielers ist in der 1. und darunter liegenden Klassen der sportlichen Leitung der Halle – in der Stadtliga, Oberliga und Bezirksliga den nach der Meldeordnung Kontrollberechtigten auf Verlangen nachzuweisen.
	3.3.2 Spielformulare werden zur Verfügung gestellt und müssen von den Mannschaften selbst ausgefüllt werden. Entscheidend für die Spielwertung sind die eingetragenen Spielernamen (Vor- und Zuname) und die dazugehörigen Einzelspielergebnisse. Mit den Unterschriften eines jeweiligen Mannschaftsmitgliedes werden die Eintragungen im Spielformular anerkannt.

	3.4 Das Spiel und die Wertung
	3.4.1 Zu jedem Liga-Spieltag müssen mindestens 50% der Mannschaft den Spieltag absolvieren. Für den oder die fehlenden Spieler gibt es wie folgt Handicap:
	- in der Stadtliga, Oberliga je 140 Pins
	- in der Bezirksliga und der 1. Klasse je 125 Pins 
	- in den darunter liegenden Klassen je 100 Pins
	In der 2. und 3. Klasse gilt dies auch für angetretene Spieler, die im Spiel nicht das Handicap-Ergebnis der jeweiligen Klasse erreichen. Die Differenz zwischen dem erzielten Ergebnis und dem Handicap wird nur dem Mannschaftsergebnis zugerechnet. 

	3.4.2 Innerhalb der einzelnen Gruppen spielt jeder gegen jeden. Pro Liga-Spieltag sind gegen einen Gegner 3 Spiele nach einem vom Sportausschuss festgelegten und von der FVB vor Saisonbeginn bekanntgegebenem Punkte-System durchzuführen. Endet ein Spiel oder eine Gesamtwertung unentschieden, so erfolgt Punkteteilung.
	3.4.3 Die Mannschaft, die nach Abschluss der Ligaspiele die meisten Punkte gewonnen hat, ist Gruppensieger. Bei Punktegleichheit mehrerer Mannschaften entscheidet die höhere Gesamtpinzahl über die Platzierung.
	3.4.4 Die gegeneinander spielenden Mannschaften tauschen nach jedem Feld (Frame) die Bahn (amerikanische Spielweise). Die Spiele sind ohne Verzögerung zu absolvieren.
	3.4.5 Das Überschreiten der Foullinie wird als Fehlwurf (Foul) gewertet. Bei jedem Spiel wird die Foullinien-Anzeige eingeschaltet. Fällt sie auf einer oder mehreren Bahnen aus, so ist sie auf allen an dieser Ligagruppe beteiligten Bahnen auszuschalten. Auch dann ist ein Überschreiten der Foullinie als Fehlwurf zu werten.
	3.4.6 Das Ergebnis jedes einzelnen Wurfes wird von der Computeranlage registriert und auf dem elektronischen Spielformular eingetragen.
	3.4.7 Während des Spieles ist auf die Richtigkeit der Wertung in den aktuell angezeigten Frames zu achten. Entspricht die Wertung nicht dem tatsächlichen Spielverlauf, ist sie unverzüglich durch manuelle Eingabe zu korrigieren.
	3.4.8 Tritt eine Mannschaft nicht an, so fallen die Punkte dem Gegner zu.
	Als Nichtantreten gilt, wenn auch 15 Minuten nach dem angesetzten Spielbeginn noch keine 50 % einer für die BSG/Spielgemeinschaft spielberechtigten Mannschaft auf den zu bespielenden Bahnen anwesend sind, mit dem Spiel begonnen haben und den Spieltag absolvieren.
	3.4.9 Sofern eine Mannschaft in Unterzahl (mindestens 50% der spielberechtigten Mannschaft) rechtzeitig angetreten ist, können die zu spät kommenden Spieler zwischen zwei Möglichkeiten wählen:
	3.4.9.1 entweder sie beginnen in dem gerade gespielten Frame, d.h. von dort ab wird gezählt,
	3.4.9.2 oder sie beginnen erst mit dem nächsten Spiel. Die Mannschaft erhält dann das entsprechende Handicap.

	3.4.10 Pro Liga-Spieltag darf einmal zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgewechselt werden. Erfolgt das Auswechseln während eines Spieles, so spielt der eingewechselte Spieler mit den erzielten Pins des ausgeschiedenen Spielers weiter. Ein ausgeschiedener Spieler darf an diesem Spieltag nicht erneut in dieser Liga eingesetzt werden.
	3.4.11 Scheidet ein Spieler während eines Spieles aus und ist kein Ersatz möglich, weil kein spielberechtigter Spieler mehr verfügbar ist, oder die Auswechslung für diesen Spieltag bereits vollzogen wurde, wird dieses Spiel mit dem bisher erzielten Ergebnis gewertet.
	3.4.12 Wird ein Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt, so wird das von diesem Spieler erzielte Ergebnis gestrichen, ohne dass das für diese Liga geltende Handicap eingesetzt wird. Wäre die Mannschaft ohne diesen Spieler mit weniger als 50 % der Mannschaft nicht zum Antritt berechtigt gewesen, ist das Mannschaftsergebnis zu streichen, ein Nichtantreten zu werten und der Spieltag für den Gegner mit der vollen Punktzahl zu werten.
	3.4.13 Werden in einer Mannschaft unter Missachtung der Doppelspielerregelung nach 2.2 der SpO nach einem regulären Doppelspieler weitere Doppelspieler eingesetzt, so wird das Ergebnis der weiteren Doppelspieler gestrichen.
	3.4.14 Zur Kontrolle der Einsätze eines jeden Spielers muss für jede Liga regelmäßig eine Durchschnittstabelle erstellt werden. Die Auswertung der Spiele muss für alle Spieler der Liga einsehbar sein.

	3.5 Das Vor- und Nachspielen ist nicht gestattet.
	3.5.1 Die FVB kann auf Antrag ein Spiel, zu dem eine Mannschaft aus Gründen höherer Gewalt nachweislich nicht antreten konnte, nachspielen lassen.

	3.6 Spielstörungen
	3.6.1 Bei einem Defekt an einem Bahnpaar, der ein Weiterspielen unmöglich oder unzumutbar macht, wird das laufende Spiel unter Beibehaltung der bis dahin erzielten Ergebnisse abgebrochen, es sei denn, dass der Defekt innerhalb von 30 Minuten behoben worden ist oder innerhalb von 30 Minuten ein Ersatzbahnpaar zur Verfügung gestellt werden kann.
	3.6.2 Ist das Ergebnis bei Spielabbruch durch Auswertung der Aufzeichnungen der Computeranlage nicht mehr feststellbar und kommt eine Einigung zwischen den Mannschaftskapitänen der unmittelbar Beteiligten Mannschaften über die Zwischenstände nicht zu Stande, ist das nicht vollendete Spiel neu zu beginnen.
	3.6.3 Nach dem ersten Wurf verrutschte Pins sind in der neuen Position zu räumen. Es ist darauf zu achten, dass die zutreffende Wertung auf der Anzeige steht. Andernfalls ist die Wertungsanzeige unverzüglich zu korrigieren.
	3.6.4 Nach dem ersten Wurf durch die Maschine umgedrückte oder abgeräumte Pins (sogenannte Maschinenräumer) sind wieder aufzustellen und der 2. Wurf ist auszuführen.  Es ist darauf zu achten, dass die zutreffende Wertung auf der Anzeige steht. Andernfalls ist die Wertungsanzeige unverzüglich zu korrigieren.


	4 Streichen und Zurückziehen von Mannschaften
	4.1 Eine Mannschaft darf nach viermaligem Nichtantritt den Spielbetrieb in der laufenden Saison nicht fortsetzen. Sie verbleibt mit dem aktuellen Ergebnis in der Tabelle.
	4.2 Eine von einer BSG/Spielgemeinschaft während der Ligaspielzeit zurückgezogene Mannschaft gilt automatisch als Absteiger.
	4.3 Sowohl bei Nichtfortsetzung als auch bei Zurückziehen einer Mannschaft werden alle von dieser Mannschaft ausgetragenen Spiele der laufenden Runde mit der vollen Punktzahl für die Gegner unter Beibehaltung der dabei erzielten Pins gewertet. Abgeschlossene Runden werden wie gespielt gewertet.

	5 Sonstige Veranstaltungen der FVB
	5.1 Außerhalb der Ligaspiele werden von der FVB verschiedene Arten von Wettkämpfen durchgeführt. Die genauen Bestimmungen sind der jeweiligen Ausschreibung zu entnehmen.

	Nachfolgend wird für alle Geschlechter einheitlich der Begriff SPIELER verwandt.
	1 Die Geschäftsstelle
	1.1 Der Geschäftsstelle der Fachvereinigung Bowling e.V. (FVB) sind alle Meldungen, Rechtsbehelfe usw. schriftlich einzureichen. Sie erhalten einen Eingangsvermerk mit Datum und werden den zuständigen Ausschüssen bzw. dem Vorstand zugeleitet. Der Tag des Eingangs ist in allen Angelegenheiten maßgebend.
	1.2 In der FVB werden Daten aller Spielberechtigten gespeichert. Einsicht in diese Daten haben ausschließlich die von der VVS gewählten Mitglieder des Vorstandes und des Meldeausschusses, sowie die Obleute der übrigen Ausschüsse und die Angestellten der FVB. Zum genannten Kreis gehören auch diejenigen, die nach der Satzung kommissarisch vom Vorstand eingesetzt wurden, sofern dies für deren Aufgaben erforderlich ist. Alle Einsichtsbefugten sind unter Beachtung des Datenschutzes verpflichtet, die Daten nur im Rahmen der Satzung und der sonstigen Bestimmungen der FVB ausschließlich für betriebsnotwendige Zwecke zu verwenden.
	1.3 Um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Meldungen zu gewährleisten, ist es erforderlich, Änderungen unverzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Dazu gehören z.B.:
	1.4 Meldeformalitäten
	1.4.1 Jedes korporative Mitglied der FVB ist verpflichtet, die von der Fachvereinigung Bowling gestellten Meldebögen sorgfältig, vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und termingerecht der Geschäftsstelle einzureichen.
	1.4.2 Werden die Abgabefristen für die von der FVB zur Verfügung gestellten Meldebögen (Fusionsverlängerungsantrag, Mannschaftsmeldebogen und Mitgliedermeldebogen) nicht eingehalten, ruht die Spielberechtigung der BSG/Spielgemeinschaft. Die BSG/Spielgemeinschaft wird davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Bei ruhender Spielberechtigung spielt die BSG/Spielgemeinschaft zunächst mit Punkt- und Pinwertung in ihrer Klasse mit, jedoch werden alle von ihr erzielten Pluspunkte und Pins bis zum Eingang des Meldebogens in der Geschäftsstelle der FVB nachträglich aberkannt. Die von den gegnerischen Mannschaften erzielten Punkte und Pins bleiben unberührt.
	1.4.3 Der Mannschaftsmeldebogen muss bis spätestens 31.07. ordnungsgemäß ausgefüllt in der Geschäftsstelle der FVB vorliegen. 
	1.4.4 Eine BSG/Spielgemeinschaft kann beliebig viele Mannschaften melden. Alle Mannschaften sind jährlich spätestens bis zum 31. Juli namentlich mit dem Mannschaftsmeldebogen der Geschäftsstelle zu melden, wobei alle spielberechtigten BSG/Spielgemeinschaft-Mitglieder einer Mannschaft zugeordnet werden müssen. Die Mannschaften sind entsprechend der Klassenzugehörigkeit zu nummerieren, wobei die Mannschaft der obersten Spielklasse die erste Mannschaft ist.
	1.4.5 Die Wahl des Spielortes jeder Mannschaft bleibt der BSG/Spielgemeinschaft selbst überlassen und wird mit Abgabe der Meldebogen festgelegt. Dies gilt nicht für die Mannschaften der Stadtliga / Oberliga / Bezirksliga. 
	1.4.6 Ein Hallenwechsel ist nach dem Ende der Ligaspielzeit gestattet. Hierbei besteht kein Anspruch auf Eingliederung in die vorher innegehabte Spielklasse. Dies gilt nicht für die Mannschaften der Stadtliga / Oberliga / Bezirksliga.
	1.4.7 In den Mitgliedermeldebogen sind alle Mitglieder der BSG/Spielgemeinschaft einzutragen, die für das folgende Jahr eine Spielberechtigung für die Wettbewerbe der FVB erhalten sollen. Der Mitgliedermeldebogen muss ordnungsgemäß ausgefüllt bis zum 01. 12. des laufenden Jahres in der Geschäftsstelle unter Beifügung der Abmeldungen vorliegen.
	1.4.8 Erfolgt die Abgabe des Mitgliedermeldebogens nicht bis zum 01.12. des laufenden Jahres, erfolgt durch die FVB eine schriftliche Mahnung mit angemessener Fristsetzung. Bei Eingang nach Ablauf der Frist wird ein Versäumnisbeitrag in Höhe von 25,00 EUR fällig. Wenn der Mitgliedermeldebogen und der Versäumnisbeitrag nicht spätestens am 31.12. in der Geschäftsstelle vorliegen, ruht die Spielberechtigung der BSG/Spielgemeinschaft ab dem 01.01. des folgenden Jahres bis zur Abgabe und Bezahlung des Versäumnisbeitrages.
	1.4.9 Spieler, die nach Abgabe des Mannschaftsmeldebogens ohne Mannschaftszuordnung nachgemeldet wurden, gehören zu der Mannschaft, in der ihr erster Einsatz erfolgt.
	1.4.10 Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes im neuen Kalenderjahr dürfen aus jeder Mannschaft zwei Spieler in eine untere Mannschaft zurückgemeldet werden. Die Rückmeldung hat bei der Geschäftsstelle zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann die FVB jederzeit über eine Rückmeldung entscheiden. Ein zurückgemeldeter Spieler darf für den Rest der Ligaspielzeit nicht in einer höheren Mannschaft eingesetzt werden.

	1.5 Der Jahresbeitrag
	1.5.1 Der Jahresbeitrag ist spätestens bis zum 15.01. eingehend bei der FVB von den BSGen/Spielgemeinschaften und den Einzelmitgliedern im Voraus zu entrichten.
	1.5.2 Wird der 15.01. für die Bezahlung nicht eingehalten, wird der Jahresbeitrag durch die Geschäftsstelle mit Fristsetzung angemahnt. Bei Nichteinhaltung dieser Frist müssen zusätzliche Versäumnisbeiträge bezahlt werden.
	1.5.3 Die Versäumnisbeiträge betragen bei Zahlung
	1.5.4 Wird der Jahresbeitrag und der Versäumnisbeitrag nicht bis Ende Februar entrichtet, ruht die Spielberechtigung für die BSG/Spielgemeinschaft und die Einzelmitglieder ab dem 1. März bis zur Bezahlung des Jahresbeitrages und des Versäumnisbeitrages von 50,00 EUR.
	1.5.5 Der Jahresbeitrag und der Versäumnisbeitrag sind in jedem Fall – also auch bei ruhender Spielberechtigung – zu zahlen.


	2 Der Meldeausschuss
	2.1 Der Meldeausschuss bearbeitet insbesondere die Anträge auf Erteilung der Spielberechtigung nach der Satzung.
	2.2 Die Anmeldung
	2.3 Die Abmeldung
	2.4 Soll ein Spieler umgemeldet werden, d.h. wechselt er von einer BSG/Spielgemeinschaft zu einer anderen innerhalb der FVB, dann muss er von der neuen BSG/Spielgemeinschaft unter Beifügung des Spielerpasses angemeldet werden. Die bisherige BSG/Spielgemeinschaft wird von der Geschäftsstelle über die Ummeldung informiert.
	2.5 Nach einem Zusammenschluss (Fusion) / Bildung einer Spielgemeinschaft entscheidet der Sportausschuss über die Ligazugehörigkeit.

	3 Die Spielberechtigung
	3.1 Für alle Spiele der FVB sind nur Spieler spielberechtigt, die einem korporativen Mitglied der FVB angehören.
	3.2 Einzelmitglieder sind spielberechtigt für alle Wettbewerbe der FVB mit Ausnahme der Mannschaftsspiele.
	3.3 Die vorläufige Spielberechtigung beginnt am Tage der Abgabe der vollständigen Unterlagen nach in der Geschäftsstelle.
	3.4 Die Spielberechtigung wird vom Meldeausschuss mit der Ausgabe des Spielerpasses bestätigt oder durch den Meldeausschuss widerrufen.
	3.5 Bei Widerruf wird anstelle der bisherigen erzielten Ergebnisse das in dieser Klasse vorgesehene Handicap gewertet. Die FVB unterrichtet die BSG schriftlich vom Widerruf.
	3.6 Besitzt ein Spieler, der einem korporativen Mitglied der FVB angehört, gleichzeitig eine Spielberechtigung für einen Bowlingverein, der der DBU oder einem vergleichbaren internationalen Verband angehört und wurde er in der vergangenen und/oder in der laufenden Saison in einer der beiden höchsten Spielklassen dieses Verbandes eingesetzt, erhält er eine Spielberechtigung in der FVB mit dem Zusatz „Doppelspieler“.
	3.7 Alle Spieler, die länger als 3 Jahre mit Spielberechtigung demselben korporativen Mitglied der FVB angehören, erhalten eine Spielberechtigung ohne den Zusatz „Doppelspieler“.
	3.8 Ein umgemeldeter Spieler verliert seine Spielberechtigung für alle Mannschaftsspiele bis zum Ende des Sportjahres, wenn er seit Beginn des Sportjahres bereits in Mannschaftsspielen in der BSG, von der er abgemeldet wird, eingesetzt wurde.
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